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1. Ziel und Zweck der Planung: 
 
Der Planaufstellungsbeschluss der Stadtvertreterversammlung vom 07. 11. 2007 nennt 
folgende Planungsziele: 
- den Neubau einer Jugendherberge 
- den Neubau von Sport- und Freizeitanlagen, Hallen und Freianlagen zur Mehrzwecknutzung,  
  z.B. Fußballschule, Trendsportarten, Musikveranstaltungen, Bootslager 
- die Neuanlage von Parkflächen für die  Kleingartenanlage „Am Molli“ 
- Eingriffsausgleich im Plangeltungsbereich 
 
Die Planung hat den Zweck, solche Angebote für den Tourismus zu schaffen, die es in 
Kühlungsborn noch nicht gibt. Auf einer stadteigenen 8,2 ha großen und zentral gelegenen 
Fläche sollen großflächige Gebäude und Anlagen mit Synergieeffekt entstehen können.  
 
 
 
Die Planungsziele entsprechen den Zielen der Raumordnung. 
 
Das wurde der Stadt vom Amt für Raumordnung und Landesplanung Mittleres 
Mecklenburg/Rostock (ARL) am 13.06.2003 mitgeteilt: 
„Ergebnis der Prüfung: 
Der B-Plan Nr. 25 der Stadt Ostseebad Kühlungsborn ist mit den Erfordernissen der 
Raumordnung gemäß der Lage in einem Tourismusschwerpunktraum der Küste vereinbar. 
Das Regionale Raumentwicklungsprogramm MM/R vom November 2010 legt im Programmsatz 
3.1.3 (2) fest, in diesen Räumen schwerpunktmäßig Maßnahmen der qualitativen Verbesserung 
und größeren Differenzierung des touristischen Angebots und der Saisonverlängerung 
durchzuführen. Dem wird mit dem B-Plan Nr. 25 weitgehend Rechnung getragen. 
Da in der Begründung keine Angaben zu den Übernachtungskapazitäten der Jugendherberge 
gemacht werden, gehe ich davon aus, dass analog der Planungsanzeige vom Jahr 2003 
weiterhin von ca. 200 Betten auszugehen ist.“ 
 
 

Die Anregungen des ARL werden im weiteren Aufstellungsverfahren beachtet. 
Der Neubau der Jugendherberge ist weiterhin das Planungsziel. Für sie ist keine Wohn- oder 
Mischgebietsfläche im B-Plan ausgewiesen, wo Jugendherbergen allgemein zulässig sind und 
auch andere hier nicht gewollte Nutzungen wären. Im B-Plan Nr. 25 ist eine Jugendherberge in 
einem Sonstigen Sondergebiet zulässig. 
 
Das Amt für Raumordnung und Landesplanung Mittleres Mecklenburg/Rostock hat in der 
Stellungnahme zum B-Plan-Vorentwurf am 17. 08. 2008 folgende raumordnerische Hinweise 
gegeben: 
“Mit der aus dem wirksamen Flächennutzungsplan abgeleiteten Sondergebietsausweisung für 
Anlagen der touristischen Infrastruktur und einer Jugendherberge wird weitgehend dem Erfor-
dernis der Raumordnung für einen Tourismusraum an der Außenküste gemäß Plansatz 3.1.3 
(4) Landesraumentwicklungsprogramm M-V (LEP M-V) entsprochen. Kapazitäten für eine 
Jugendherberge differenzieren das Beherbergungsangebot in Kühlungsborn und die vorge-
sehenen Anlagen für Sport- und Freizeiteinrichtungen und können zur Saisonverlängerung 
beitragen.“ 
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2. Planungsrechtliche Grundlagen: 
 

Grundlagen des Bebauungsplanes sind: 
 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 

2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 12.04.2011 
(BGBl. I S. 619)  

 

 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.01.1990 (BGBl. I S. 132), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Erleichterung 
von Investitionen und der Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland 
(Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz) vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466) 

 

 Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58) 
 

 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009, BGBl.  I S. 2542) 
 

 Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (NatSchAG M-V) in der Fas-  

 sung vom 23. Februar 2010 (GVOBl. M-V S. 66) 

 Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG M-V) vom 30. November 
1992 (GVOBl. M-V S. 669), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 12. Juli 
2010 (GVOBl. M-V S. 383, 393) 

 

Der Planaufstellungsbeschluss  der  Stadtvertreterversammlung vom 07. 11. 2002 wurde am 
30. 11. 2002 in der Ostseezeitung Seite 15 amtlich bekannt gemacht. 
Der Plangeltungsbereich (Pgb.) des B-Planes Nr. 25 gehörte ehemals zum Geltungsbereich des 
B-Planes Nr. 1 „Gewerbe- und Mischgebiet Grüner Weg“ der Stadt Ostseebad Kühlungsborn. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 07. 11. 2002 aufgehoben, das wurde am 13. 05. 2003 im 
Amtlichen Mitteilungsblatt des Landkreises Bad Doberan amtlich bekannt gemacht.  
Der B-Plan Nr. 25 wird aus dem wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Ostseebad 
Kühlungsborn entwickelt. Im FNP ist die Fläche als SO 12 „Sondergebiet Jugendherberge, 
Sport- und Freizeitanlagen“ (§ 11 BauNVO) dargestellt. Entlang des Molligleises ist eine breite 
Grünfläche vorgesehen. Der gesamte Plangeltungsbereich liegt im Bodendenkmalbereich (D 2) 
der Kategorie 2 gemäß § 7 Abs. 1 DSchG M-V. Der FNP schreibt auch vor, dass die 
vorhandenen Nutzungen in der Umgebung des B-Planes Nr. 25 vor Lärm zu schützen sind.  
 

 
3. Geltungsbereich und Bestand: 
 

Der Plangeltungsbereich (Pgb.)hat eine Größe von rund 7,8 ha. Es ist eine Teilfläche des 
stadteigenen Flurstückes Nr. 485/10 der Flur 2 Gemarkung Kühlungsborn. 
Der Pgb. hat folgende Grenzen und angrenzende Nutzungen: 
- im Norden:  Gleiskörper des „Molli“, Grünflächen, Wohngebiet 
- im Osten:   Kleingartenanlage „Am Molli“ mit Randweg 
- im Süden:   Straße Grüner Weg, Umgehungsstraße geplant als Landesstraße 
- im Westen:  Pension „Kühlungsblick“, Flurstück 484/4, geplante Nutzungen lt. FNP: 
    Gewerbegebiet und Gemeinbedarfsfläche für Schule, Bebauungsplan Nr. 46  
      „Am Grünen Weg“ 
 
Der Pgb. hat nur geringe Höhenunterschiede. 
Die Untere Wasserbehörde hat am 02. 09. 2008 mitgeteilt:  
„Das o.g. Planungsgebiet befindet sich in der Trinkwasserschutzzone III B der Grund-
wasserfassung Kühlungsborn – Bad Doberan. Gemäß § 136 Abs. 1 des Wassergesetzes des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) bleiben die auf der Grundlage des Wassergesetzes 
der DDR beschlossenen Trinkwasser-schutzgebiete weiterhin bestehen. Die sich daraus erge-
benden Nutzungsbeschränkungen und Verbote sind einzuhalten. Die beabsichtigte Umsetzung 
der Maßnahmen wird als machbar angesehen.“ 
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Durch den Pgb. verlaufen keine Hauptleitungen. 
Der Grüne Weg soll in eine Landesstraße umgewidmet werden, daher ist die 20 m breite 
anbaufreie Zone zu beachten. 
Die überplante Fläche ist an die Landwirtschaftliche Lohn GmbH „Waterkant“, Wismarsche 
Straße 51, 18236 Kröpelin verpachtet. Der Entzug landwirtschaftlich genutzter Flächen wird 
gemäß Baufortschritt in Etappen erfolgen. Die Erreichbarkeit  landwirtschaftlicher Flächen mit 
landwirtschaftlichen Geräten wird für jede Entzugs-Etappe vom Grünen Weg aus gesichert. 
 

Das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege hat am 19.09.2008 mitgeteilt (Auszüge): 
„Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege – im 
Plangebiet zahlreiche Bodendenkmale bzw. nachvollziehbare Hinweise auf Bodendenkmale 
vorhanden. Es handelt sich um Bodendenkmale, deren Veränderung oder Beseitigung nach § 7 
DSchG M-V genehmigt werden kann, sofern vor Beginn jeglicher Erdarbeiten die fachgerechte 
Bergung und Dokumentation dieser Bodendenkmale sichergestellt wird. Alle durch diese Maß-
nahmen anfallenden Kosten hat der Verursacher des Eingriffes zu tragen (§ 6 (5) DSchG M-V). 
Darüber hinaus ist das Vorhandensein von Bodendenkmalen im gesamten Plangebiet ernsthaft 
anzunehmen bzw. naheliegend. Der hinreichende Konkretisierungsgrad ist in diesen Fällen 
aufgrund der siedlungsgeographischen und topographischen Verhältnisse bzw. durch 
Oberflächenfunde gegeben.“ 
 
 

4. Art und Maß der baulichen Nutzung, Flächenübersicht: 
 
Der Plangeltungsbereich wird gegliedert durch das gewählte Straßensystem. 
Am Grünen Weg ist eine Straßenanbindung vorgesehen, die einen ausreichend großen 
Abstand zur Pension „Kühlungsblick“ einhält und zwischen der Planstraße A und der Pension 
die Errichtung einer Bushaltebucht ermöglicht. 
Senkrecht zum Grünen Weg verläuft die Planstraße A. Zusammen mit der Planstraße C ergibt 
sich eine Ringstraße, die die Sonderbaugebiete, die Grünflächen und die Versorgungsfläche 
rationell erschließt. 
Von der Planstraße A führt die Planstraße B zu den im FNP ausgewiesenen westlich 
anschließenden Bauflächen für die der B-Plan Nr. 46 erstellt wird.  
Straßenflächen und Grünflächen grenzen die fünf Sonderbaugebiete voneinander ab. 
Die Zweckbestimmung von drei Gebieten (Baugebiete 1, 3 und 4) gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO 
lautet: Sondergebiete für touristische Mehrfachnutzung, Sport- und Freizeitanlagen. Das sind 
weitgespannte Begriffe, z.B. für Sporthallen für Hallenfuß- und Handball, Tennis und 
Trendsportarten. 
Zulässig sind  in einem Baugebiet auch saisonale Nutzungen, z.B. Hallen für Boote im Winter 
und Sport im Sommer. 
Das Sondergebiet Nr. 2 der Planzeichnung ist für den Neubau einer Jugendherberge 
vorgesehen. Für die Jugendherberge können sich Standortvorteile durch die unmittelbare 
Nachbarschaft zu den Sondergebieten ergeben, in denen Sportanlagen und Gebäude für 
touristische Mehrfachnutzung zulässig sind. 
 
Das Sondergebiet Nr. 5 hat die Zweckbestimmung: Sportanlage. Hier ist der Kunstrasenplatz 
mit ringförmiger oder u-förmiger Bebauung für alle Sportplatzfunktionen einschließlich PKW-
Stellplätzen und Tribünen vorgesehen. 
Die vier Sondergebiete sind um die Sportplatzanlage gruppiert.  
Für die Sondergebiete sind einheitlich die Grundflächenzahl GRZ mit 0,8 und die abweichende 
Bauweise festgesetzt. Die GRZ von 0,8 ist erforderlich, um auch die Stellplatzanlagen auf den 
Grundstücken unterzubringen. Die abweichende Bauweise ist ausnahmsweise zulässig. Sie 
gestattet Gebäudelängen von mehr als 50 m. Die Baugrenzen haben einheitlich einen 
Mindestabstand von 5 m zur Baugrundstücksgrenze. Damit sind auch Gebäudeumfahrten 
(Feuerwehr) auf den jeweiligen Grundstücken möglich. 
Einheitlich ist auch die maximale Höhe von Gebäuden mit 12 m über der angrenzenden Straße 
festgesetzt, das soll auch modern gestaltete Gebäudeformen ermöglichen und die lichte 
Mindesthöhe in der Sporthalle sichern.  
Die Errichtung und Nutzung von Ferienwohnungen ist in allen 5 Baugebieten unzulässig.  
(Textliche Festsetzung Nr. 1.6 lautet: Ferienwohnungen sind in allen Baugebieten der 
Planzeichnung unzulässig.) 

Zusätzliche Gästebetten sind hier nicht erforderlich. 
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Flächenübersicht: 
 

  
m² 

 
% 
 

Sondergebiete, zusammen 44.299 53,9 

Nr. 1 
Nr. 2 
Nr. 3 
Nr. 4 
Nr. 5 
 

 5.505 
 6.798 
 5.121 
 8.597 
18.278 

 

 

Verkehrsflächen, zusammen 14.216 17,3 

Planstraße A 
Planstraße B 
Planstraße C, Ringstraße 
Parkplatz 
Bushaltestelle 
Grüner Weg, Teilfläche 
 

   780 
2.418 
3.794 
4.705 
   207 
2.312 

 

Versorgungsfläche 2.210  2,7 

Grünflächen, zusammen 21.417 26,1 

Nr. 1, parallel zum Grünen Weg 
Nr. 2, parallel zum Grünen Weg 
Nr. 3, westlich von Baugebiet 1 
Nr. 4, westlich von Baugebiet 2 
Nr. 5, östlich von Baugebiet 4 
Nr. 6 
Nr. 7 
Nr. 8 
Nr. 9, Maßnahmefläche 
Nr. 10, Maßnahmefläche 
 

 2.231 
 3.048 
 1.290 
 1.729 
 3.626 
     675 
     675 
  4.677 
  2.269 
  1.197 

 

Plangeltungsbereich 82.142 100,0 

 
 

5. Städtebauliche und architektonische Gestaltung: 
 
Um eine städtebauliche Ordnung der vielfältigen Nutzungen zu erreichen, wurden die 
Baugebiete, auf denen hallenförmige Gebäude errichtet werden können, ringförmig um die 
Sportplatzfläche angeordnet. Die großzügig festgesetzten Baugrenzen, im 5-m-Abstand zur 
Bauflächengrenze, ergeben einen großen gestalterischen Spielraum bei der Figuration und 
Stellung der Baukörper.  
Örtliche Bauvorschriften sind für die Gestaltung der hochbaulichen Anlagen nicht erforderlich.  
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6. Grünordnung 
 
Vorgegeben ist durch die Darstellungen im FNP eine Grünzone südlich des Molligleiskörpers. 
Im B-Plan ist dieser Streifen 28-40 m breit und zum Teil als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (kurz Maßnahmefläche genannt) 
festgesetzt. Diese Maßnahmefläche ist keine Insellösung, sondern steht im Verbund mit östlich, 
nördlich und westlich anschließenden Grünflächen.  
 
Die Sondergebietsflächen für die Hallenbaukörper sind u-förmig um den mittig gelegenen 
Sportplatz angeordnet. Die Grün- und Maßnahmeflächen sind ebenfalls u-förmig um die 
Bauflächen gelegt und ergeben zusammen mit dem Grünstreifen entlang des Grünen Weges 
einen „Grünen Ring“ (Grünflächen Nr. 1, 2, 3, 4, 5 und 8 der Planzeichnung).  
 
Die Grünflächen Nr. 6 und 7 dienen der Abgrenzung zwischen den Baugebieten Nr. 2 und 3 
sowie 3 und 4, außerdem zur Wegeerschließung  der nördlich anschließenden Grünflächen, 
Maßnahmenflächen und Versorgungsflächen mit Regenrückhalteteich. In der Versor-
gungsfläche ist der Regenrückhalte- und Verdunstungsteich für das Niederschlagswasser 
eingeordnet. Dieser naturnah gestaltete Teich mit flachen Böschungen muss das gesamte 
Niederschlagswasser aufnehmen können, bevor es nach Westen und/oder durch den 
Molligleiskörper abgeleitet wird. Von dort nur kann das Niederschlagswasser zur vorhandenen 
Vorflut in der Neuen Reihe weitergeleitet werden.  
 
Vorkehrungen zur Sammlung und Ableitung von Niederschlagswasser sind auch auf den 
Grünflächen Nr. 3, 4 und 5 erforderlich (Mulden, Grabensysteme).  
Eine vollständige Versickerung der Niederschlagsmengen von der fast 3 ha großen, voll 
befestigten Fläche ist hier nicht möglich. Der Baugrund gilt auch in der Nachbarschaft als nicht 
versickerungsfähig. Ein entsprechendes Gutachten zur konkreten Situation im Pgb. ist in Arbeit. 
 
Alle Grünflächen sollen sich zu einer naturnahen und pflegeleichten Parkanlage entwickeln. 
 
Für die Bepflanzungen ist die Verwendung heimischer standortgerechter Bäume und Sträucher 
vorgesehen, um eine landschaftsgerechte und typische Begrünung zu erreichen. Die Vorgabe 
der Mindestqualitäten für die Pflanzware soll eine ausreichend schnelle und sichere Entwicklung 
der Pflanzungen ermöglichen.  
 
Sondergebiete für Hallenbauten mit der GRZ von 0,8 sind mit großen Eingriffen in Boden, Natur 
und Landschaft verbunden. Der Ausgleich kann nur zum Teil im Pgb. erfolgen. Außerhalb des 
Pgb. sind umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen erforderlich.  
Anlage 4 zur Begründung des B-Planes enthält die Bewertung der Eingriffe, den 
Kompensationsbedarf und die Ausgleichsmaßnahmen. 
 
Der Ausgleich kann nur außerhalb des Plangeltungsbereiches erfolgen. Am Gnitt-Barg stehen 
auf Zuflächen insgesamt 2,12 ha Sukzessionsfläche (städtisches Eigentum) zur Verfügung 
(siehe Anlage 5).  
Über städtebauliche Verträge (Erschließungsverträge/Grundstückskaufverträge) ist die Realsie-
rung der Ausgleichsmaßnahmen zu sichern.  
 
Zur Realisierung der leistungsfähigen Straßenanbindung der Plangeltungsbereiche der B-Pläne 
Nr. 25 und Nr. 46 („Am Grünen Weg“) ist die Fällung von 10 Linden erforderlich.  
10 Linden sind in unmittelbarer Nähe auf den öffentlichen Grünflächen Nr. 1 und 2 neu zu 
pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Der entsprechende Bescheid der Unteren 
Naturschutzbehörde liegt vom 03.08.2011 vor. Die darin enthaltenen Auflagen sind zu erfüllen.  
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7. Straßenverkehrsflächen, Wege und Stellplätze: 
 
Der ca. 8,2 ha große Plangeltungsbereich erhält nur eine Straßenanbindung an das 
vorhandene Netz.  
Am Grünen Weg sind Vorkehrungen für die Anbindung der Planstraße A getroffen worden. 
Die dort vorhandene Busbucht kann in westliche Richtung verschoben werden.  
Der Grüne Weg ist leistungsstark und erfordert zunächst keine Ausbauten oder sonstigen 
Veränderungen.  
Die Planstraße A dient der Erschließung des Plangeltungsbereiches der B-Pläne Nr. 25 und Nr. 
46 „Am Grünen Weg“. 
Im Anbindebereich der Planstraße A an den Grünen Weg sind eine Linksabbiegespur bzw. ein 
Aufstellbereich möglich. Der Plangeltungsbereich wurde diesbezüglich erweitert, die 
Verkehrsfläche vergrößert. 
Die Bushaltestelle „Grüner Weg“ wird vom Regionalverkehr Küste GmbH bedient. Die Fläche 
für das Sichtdreieck zum Grünen Weg ist bereits als freie Verkehrsfläche vorhanden.  Das 
Sichtdreieck ist dennoch in der Planzeichnung dargestellt. 
Alle Planstraßen sollen einseitig einen separaten Fußweg erhalten. 
An den Planstraßen A und B sowie an der Ringstraße sind Bereiche festgesetzt,  wo Einfahrten 
nicht zulässig sind. Bei der Überplanung der Sonderbauflächen soll von vornherein auf 
Verkehrssicherheit geachtet werden. 
Für den ruhenden Verkehr sind die Stellplatzanlagen und die öffentliche Pkw-Parkfläche zu 
beachten. Die Parkfläche kann auch von den Kleingärtnern genutzt werden. Das setzt 
entsprechende Regelungen voraus. 
Grundsätzlich sind für den jeweiligen Bedarf die Stellplatzanlagen auf den Baugrundstücken zu 
schaffen. Das kann auch unter den Gebäuden in Tiefgaragen erfolgen.  
 
Das Ordnungs- und Straßenverkehrsamt des Landkreises Bad Doberan hat in der Stellung-
nahme vom 18. 09. 2008 folgende Hinweise zur Ausführungsplanung gegeben: 
„Die Ausführungsplanung (Lageplan Straßenbau) ist zum gegebenen Zeitpunkt über das 
Planungsamt des Landkreises Bad Doberan dem Straßenverkehrsamt zur Abgabe einer 
fachlichen Stellungnahme zuzuleiten. 
 

Es ist ein Beschilderungs- und Markierungsplan zu erarbeiten. Dieser ist durch den 
Straßenbaulastträger dem SG Verkehrsangelegenheiten des Ordnungs- und Straßen-
verkehrsamtes in dreifacher Ausfertigung zur Anordnung vorzulegen. Im Falle der Einreichung 
durch einen beauftragten Dritten ist die schriftliche Bestätigung der Kenntnisnahme durch den 
Straßenbaulastträger beizufügen.“ 
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8. Stadttechnische Ver- und Entsorgung: 
 
8.0 Hinweise auf wasserrechtliche Vorschriften 
  
Als Voraussetzung für die Nutzung des Wassers und der Gewässer ist bei der zuständigen 
Wasserbehörde die erforderliche Entscheidung gemäß §§ 7, 7a des Wasserhaushaltsgesetztes 
(WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.08.2002 (BGBl. I S. 3245), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.05.2007 zur Umsetzung der Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates über die Umwelthaftung zur Vermeidung und 
Sanierung von Umweltschäden (BGBl. I Nr. 19 S. 666) sowie §§ 5 und 8 des Wassergesetzes 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) vom 30.11.1992 (GVOBl. S. 669), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 05. Dezember 2007 (GVOBl. M-V, S. 377) einzuholen. 
 
Zum Schutz des Wassers und der Gewässer ist der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
gemäß § 20 Abs. 1 LWaG M-V in Verbindung mit §§ 19 g bis 19 l des WHG der Unteren 
Wasserbehörde beim Landkreis Bad Doberan bzw. der zuständigen Genehmigungsbehörde 
anzuzeigen. 
Im Planungsgebiet befinden sich keine Messstellen des StAUN Rostock im Oberflächen- und 
Grundwasser. 
Sofern im Zuge der Baugrunderschließung bzw. Bebauung Bohrungen niedergebracht werden, 
sind die ausführenden Firmen gegenüber dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz und 
Geologie M-V meldepflichtig (§§ 4 und 5 Lagerstättengesetz vom 14.12.1934 (RGBl. I S. 1223) 
i.d.F. des BGBl. III 750 – 1, geändert durch Gesetz vom 02.03.1974 (BGBl. I S. 469). 
 
 
8.1. Wasserversorgung: 
 
Im Plangeltungsbereich (Pgb.) ist ein neues System zur Wasserversorgung anzulegen. Es ist 
an die Hauptleitung im Grünen Weg anzuschließen. Der Wasserbedarf kann über die 
Hauptleitung abgedeckt werden. 
Zur Realisierung für Ringleitungen im öffentlichen Bereich mit 2 Anschlüssen an den Grünen 
Weg wurde zwischen der Ringstraße und dem Grünen Weg, quer durch die Grünfläche Nr. 2 
ein Korridor mit Leitungsrecht für die Versorgungsbetriebe festgesetzt. 
 
 
8.2. Löschwasser/Brandschutz: 
 
Im Pgb. ist ein neues System für die Entnahme von Löschwasser anzulegen.  
 
 
8.3. Schmutzwasserbeseitigung: 
 
Das anfallende Abwasser ist im Trennsystem zu erschließen und über die zentrale Orts-
entwässerung zur Kläranlage nach Bad Doberan abzuleiten.  
Unterlagen des Zweckverbandes „Kühlung“ sagen aus, dass die vorhandenen 
Schmutzwasserleitungen im Grünen Weg von der Höhenlage und den Dimensionen nicht 
geeignet sind, die anfallende Schmutzwassermenge aus dem Pgb. aufzunehmen. 
Im Plangeltungsbereich ist ein neues System für die Beseitigung anfallender Schmutzwasser 
anzulegen.  
Die Hauptleitung führt nach Westen in den Plangeltungsbereich des B-Planes Nr. 46. 
Für die Ableitung des Schmutzwassers ist ein Pumpwerk im B-Plan Nr. 46 zu errichten.  
 
 
8.4. Niederschlagswasserableitung: 
 
Auf den mit großformatigen Hallen überbaubaren Sondergebietsflächen ist eine Versickerung 
von Niederschlagswasser nicht möglich. Jedem Sondergebiet ist eine Grünfläche zugeordnet, 
wo die Versickerung stattfinden soll bzw. die Ableitung zu Regenrückhalteteichen und –gräben 
erfolgen kann. Hierzu sind entsprechende Vorkehrungen und Anlagen zu schaffen. 
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Von den Straßenflächen und von der Sportplatzfläche mit Kunstrasen soll das 
Niederschlagswasser zum Regenrückhalteteich auf der Versorgungsfläche als Fläche für die 
Wasserwirtschaft und für die Regelung des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 und 16 BauGB) 
geleitet werden. Das Entwässerungskonzept vom RAGA-Ingenieurbüro Rostock vom 
29.10.2002 schlägt vor, das Niederschlagswasser von der Regenrückhalteanlage zum 
Vorflutkanal in der Neuen Reihe abzuleiten. 
Die Untere Wasserbehörde hat am 02. 09. 2008 mitgeteilt, dass die Regenentwässerung als ein 
Schwerpunktthema zu betrachten ist. “In einem Entwässerungskonzept ist nachzuweisen, ob 
die überschüssigen Niederschlagswassermengen, die nach der Regenrückhaltung im B-Plan-
gebiet, über die Regenentwässerung in der Neuen Reihe (Anlage des ZVK) oder über das 
Gewässer II. Ordnung (hier Graben 11) abgeleitet werden können.“ 
Das B-Plangebiet benötigt nach erster Berechnung ein Speichervolumen von ca. 1.000 m³, 
wenn alle Grundstücke zu 80 % versiegelt und keine abflusshemmenden Gründächer 
vorgeschrieben sind. Einzig der Sportplatz wurde mit nur 50 % eingerechnet, da hier ein 
gewisser Rückhalt angesetzt werden kann.  
 
Im B-Plan Nr. 46, in dem auch ein Baufeld und ein Bereich der Straße des B-Planes Nr. 25 
berücksichtigt ist, wird auch eine Speicherkapazität von 1.000 m³ benötigt. Das kann durch eine 
Neuanlage oder eine Vergrößerung des vorhandenen Beckens geschehen.  
 
Beide Becken sollten durch eine Rohrleitung verbunden werden, ein Graben hätte eine Tiefe 
von ca. 2 m, könnte flacher ausgeprägt aber als gestalterisches Element parallel zum Weg als 
Notüberlauf dienen.  
 
 
8.5. Elektroenergieversorgung: 
 
Im Plangeltungsbereich (Pgb.) ist ein neues System zur Elektroenergieversorgung angelegt 
worden.  
 
 
8.6. Straßenbeleuchtung: 
 
Im Pgb. ist ein neues System zur Straßenbeleuchtung anzulegen.  
 
 
8.7. Heizung/Gasversorgung: 
 
Im Pgb. sind neue Systeme für Heizung und Warmwasser erforderlich. Alternative Lösungen 
zur Gasversorgung sind zulässig, z. B. Nutzung von Sonnenenergie und Erdwärme.  
 
 
8.8. Fernsprechanlagen: 
 
Im Pgb. sind neue Fernsprech- und Kommunikationssysteme erforderlich.  
 
 
8.9. Müllentsorgung und Abfallwirtschaft: 
 
Im Pgb. erfolgt die Müllentsorgung über neuanzulegende öffentliche Straßen auf denen der 
Begegnungsfall Lkw/Lkw überall möglich ist.  
 
Das Sachgebiet Abfallwirtschaft der Unteren Abfallbehörde im Umweltamt des Landkreises Bad 
Doberan nennt in der Stellungnahme vom 28. 08. 2008 folgende Bedingungen und Auflagen: 
„1. Für alle zukünftigen Grundstücke – gewerbeliche/private Nutzung – ist eine ordnungs-

gemäße Abfallentsorgung sicherzustellen. 
2.  Die zur Abfallentsorgung genutzten Planstraßen sind mit der angegebenen Fahrbahnbreite 

von 4,75 m zu realisieren. Die u.g. Hinweise sind zu beachten. 
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3. Die zur Abfallentsorgung genutzten Straßen müssen öffentlich sein und für Dreiachs-

fahrzeuge uneingeschränkt befahrbar. Die Tragfähigkeit ist zu gewährleisten. Die Straßen 
müssen so gestaltet sein, dass in Kurvenbereichen die Schleppkurven der Müllfahrzeuge 
berücksichtigt werden. Die u.g. Hinweise sind zu berücksichtigen. 

4. Ein Zuparken der zur Abfallentsorgung genutzten Straßen ist durch geeignete Maßnahmen 
zu verhindern.“  

 
Die Begründung hierzu lautet: 
„Anfallende Abfälle sind gemäß Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der 
umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (KrW-/AbfG) vom 27. September 1994 (BGBl. I S. 
2705), zuletzt geändert durch Art. 2 Gesetz zur Ablösung des Abfallverbringungsgesetzes und 
zur Änd. weiterer Rechtsvorschriften vom 19.07.2007 (BGBl. I S. 1462), 
dem Abfallwirtschafts- und Altlastengesetz für Mecklenburg-Vorpommern vom 15. Januar 1997 
(GVOBl. M-V, S. 43, GS M-V Gl. Nr. 2129-1), zuletzt geändert durch Art. 7 Verwaltungs-
modernisierungsgesetz vom 23.05.2006 (GVOBl. M-V S. 194, nicht gem. Entscheidung LVerfG 
vom 26.07.2007, GVOBl. M-V S. 318) sowie der Satzung über die Abfallentsorgung des 
Landkreises Bad Doberan (Abfallsatzung) vom 27. September 2006 und Beschluss-Nr. 116-
13/2006 zu entsorgen.  
Die Vorschriften der Unfallverhütungsvorschriften UVV – BGV D 29 insbesondere § 45 „Fahr-
zeuge“, BGV C 27 besonders § 16 UVV „Müllbeseitigung“, sind einzuhalten. 
Erfahrungsgemäß ist eine problemlose Abfallentsorgung in Planungsgebieten nur gewährleistet, 
wenn für Müllfahrzeuge (3-achsig) ausreichende Wendemöglichkeiten, die kein bzw. nur ein 
ein- bis zweimaliges Zurückstoßen erforderlich machen, sowie ausreichende Straßen-
verkehrsräume vorhanden sind.  
Für Straßen, die nach dem 01.10.1979 geplant, verändert werden gilt: Müll darf nur abgeholt 
werden, wenn die Zufahrt zu Müllbehälterstandplätzen so angelegt sind, dass ein 
Rückwärtsfahren nicht erforderlich ist. 
Bei Sackgassen muss die Möglichkeit bestehen, am Ende der Straße zu wenden (UVV, BGV C 
27 § 16). Die UVV, BGV C 27 regelt daher, dass bei neu zu erschließenden Straßen (hierzu 
zählen auch der Straßenausbau und Erneuerung) nur Wendeanlagen (Wendekreis, 
Wendehammer nach RASt R 1 angepasst an die Entsorgungsfahrzeuge) zulässig sind, die den 
Unfallverhütungsvorschiften entsprechen.  
In der RASt R 1 wird darauf verwiesen, dass ein 3achsiges Müllfahrzeug einen äußeren 
Wendekreisradius von 10,25 m hat und es wird ebenfalls auf die geltenden Unfallver-
hütungsvorschriften verwiesen. So müssen ebenfalls ausreichende Straßenverkehrsräume – 
mind. 3,55 m – vorhanden sejn. In Kurvenbereichen ist ein Platzbedarf von mind. 5,50 m zu 
berücksichtigen.  
Die Bereitstellungsplätze/Stellplätze müssen auch allen Erfordernissen des Arbeitsschutzes 
„Verhalten bei der Müllsammlung“ BGV C 27 insbesondere §§ 10, 11 genügen. Die 
Abfallentsorgung erfolgt nur aus dem öffentlichen Bereich – private Flächen/Straßen werden 
nicht befahren und eine Mülltonne wird höchstens 10 m von der Bereitstellung bis zum 
Müllwagen von den Müllwerkern ungehindert transportiert. 
Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass Privatstraßen nicht von Müllfahrzeugen befahren 
werden und die Entsorgung von Abfällen nur aus dem öffentlichen Bereich erfolgt. 
Hausmüll und alle anderen in Haushalten anfallenden Abfälle sowie gewerblicher Siedlungs-
abfall zur Beseitigung nach § 3 Abs. 7 GewAbfV sind durch das öffentliche Abfallent-
sorgungssystem des Landkreises entsorgen zu lassen. Für Grundstücke, die gewerblich oder 
zu Wohnzwecken genutzt werden, besteht Anschluss- und Benutzungszwang. Gewerbliche 
Einrichtungen sichern den Anschluss durch einen Vertrag mit der zuständigen 
Entsorgungsfirma als Drittbeauftragten des Landkreises ab.  
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass anfallende Abfälle zur Verwertung im gewerblichen 
Bereich vom Abfallbesitzer eigenständig ordnungsgemäß einer Verwertung zuzuführen sind. 
Produktionsspezifische Abfälle zur Beseitigung unterliegen ebenfalls der Entsorgungspflicht des 
Abfallbesitzers.  
Die Abfuhr von Hausmüll/Gewerbeabfällen erfolgt grundstücksbezogen. Bei der verkehrs-
technischen Erschließung von Grundstücken ist zu berücksichtigen, dass Müllfahrzeuge nicht 
rückwärts fahren.  
Der befahrbare Teil der Straße muss so breit sein, dass der Fahrer einen ausreichenden 
Sicherheitsabstand von Böschungsrändern (Absturz- bzw. Umsturzgefahr) einhalten kann. In 
das Fahrzeugprofil dürfen auch in Durchfahrten, Kurven etc. keine Gegenstände wie z. B. 
Hausdächer, starke Baumäste etc. hineinragen.  
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In das Fahrzeugprofil (Regelmaße: 4 m Höhe, 2,55 m Breite) dürfen auch in Durchfahrten, 
Kurven etc. keine Gegenstände wie z. B. Hausdächer starke Baumäste etc. hineinragen. 
Besteht durch Straßenunebenheiten die Gefahr, dass bei Seitenneigung des Aufbaues im 
Fahrbetrieb das Müllsammelfahrzeug mit festen Bauten kollidiert, so muss das freizuhaltende 
Durchfahrtsprofil breiter als 2,55 m sein. 
Die Straßen müssen ausreichend tragfähig sein, d. h. sie müssen für die zulässige Achslast  
von Müllsammelfahrzeugen bemessen sein  (§ 45 Abs. 1,2,3 BGV D 29). 
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass ein Bereitstellungsplatz für Grundstücke, die nicht 
direkt von Müllfahrzeugen erreichbar sind und somit zu einem geringen Transportweg führen 
eine Ausnahmeregelung ist und einer Begründung bedarf.  
Wenn sich die Stadt für die Möglichkeit eines Bereitstellungsplatzes entscheidet (dies kann 
auch der öffentliche Gehweg sein), hat sie die zukünftigen Grundstückseigentümer darüber zu 
informieren, dass alle anfallenden Abfälle am Tag der Abfuhr an diesem Bereitstellungsplatz zur 
Entsorgung bereitzustellen sind. Grundstückseigentümer, deren Grundstücke nicht durch die 
Müllfahrzeuge erreicht werden können, führen den Transport der Abfallbehälter und andere 
Abfälle vom Stellplatz bis zum Bereitstellungsplatz auf eigene Kosten und in eigener Verant-
wortung durch. Bereitstellungsplätze sind so auszuwählen, dass sie von Müllentsorgungs-
fahrzeugen ungehindert angefahren werden können. Haftungsansprüche aus der Betreibung 
von Bereitstellungsplätzen - jeglicher Art - sind vom Antragsteller bzw. dem Rechtsnachfolger 
zu tragen. Dieser ist auch für die Sauberkeit sowie die Einhaltung der Ordnung zuständig. 
Grundsätzlich muss jedes Grundstück so an den Erschließungsstraßen anschließen, dass eine 
problemlose Abfallentsorgung möglich ist – kein Rückwärtsfahren bei neuen Planstraßen (auch 
Ausbau u.a.), keine langen Transportwege.“ 
 
 
8.10. Bodenschutz/Altlasten 
 
Nach § 3 Nr. 4 AbfBodSchZV vom 12.07.1994 (GVOBl. M-V S. 797), zuletzt geändert durch die 
Verordnung vom 27.04.2004 (GVOBl. M-V S. 183), sind die Landräte und Oberbürgermeister 
(Bürgermeister) der kreisfreien Städte für die Ermittlung und Erfassung altlastverdächtiger 
Flächen zuständig. 
Der Abteilung Wasser und Boden des StAUN Rostock liegen keine Informationen vor, aus 
denen ein branchentypischer Altlastverdacht für Teilflächen des ausgewiesenen Planungs-
gebietes abzuleiten ist. 
Werden bei Bauarbeiten Anzeichen für bisher unbekannte Belastungen des Untergrundes, wie 
auffallender Geruch, anormale Färbung, Austritt von kontaminierten Flüssigkeiten, 
Ausgasungen oder Reste alter Ablagerungen (Hausmüll, gewerbliche Abfälle usw.) angetroffen, 
ist der Grundstückseigentümer als Abfallbesitzer zur ordnungsgemäßen Entsorgung des 
belasteten Bodenaushubes nach § 11 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) vom 
27.09.1994 (BGBl. I S. 2705), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 25.01.2004 
(BGBl. I S. 82), verpflichtet. Er unterliegt der Nachweispflicht nach § 42 KrW-/AbfG.  
Hinzuweisen ist auf die sich aus § 4 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17. März 
1998 (BGBl. I, S. 502), geändert durch Art. 17 des Gesetzes vom 09.12.2004 (BGBl. S. 3214) 
für den Verursacher einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast, sowie dessen 
Rechtsnachfolger, den Grundstückseigentümer und den Inhaber der tatsächlichen Gewalt 
ergebenden  Rechtspflichten zur Gefahrenabwehr. Für den Fall der Nichterfüllung dieser 
Pflichten wären zu deren Durchsetzung Maßnahmen gemäß § 10 BBodSchG i.V.m. § 2 
AbfBodSchZV von den StÄUN anzuordnen.  
Soweit im Rahmen von Baumaßnahmen Überschussböden anfallen bzw. Bodenmaterial auf 
dem Grundstück auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7 BBodSchG Pflichtigen 
Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen. Die Forderungen 
der §§ 10 bis 12 Bundes-, Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12.07.1999 
(BGBl. I S. 1554) sind zu beachten. Auf die Einhaltung der Anforderungen der DIN 19731 
(Ausgabe 5/98) wird besonders  hingewiesen.  
Die Untere Bodenschutzbehörde des Umweltamtes im Landkreis Bad Doberan hat am 
18.09.2008 zum Vorhaben mitgeteilt: 
„Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen sind im Vorhabengebiet nicht bekannt. Sollte bei den 
Baumaßnahmen verunreinigter Boden oder Altablagerungen (Hausmüll, gewerbliche Abfälle, 
Bauschutt etc.) angetroffen werden, so sind diese Abfälle vom Abfallbesitzer bzw. vom 
Grundstückseigentümer einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. Diese Abfälle dürfen 
nicht zur erneuten Bodenverfüllung genutzt werden.“ 
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9. Immissionsschutz und Luftqualität: 
 
Geräuschimmissionen des anlagenbezogenen Verkehrs auf der öffentlichen Straße (Grüner 
Weg) führen zu keiner relevanten Erhöhung der Beurteilungspegel von 3 dB(A) und mehr. 
 
Aus der vorliegenden Schallimmissionsprognose der TÜV-Nord Umweltschutz GmbH & Co. KG 
vom 24.04.2008 (26 Seiten, 5 Anlagen, Bearbeiter: Dipl.-Ing. Doris Meister) wurden 
allgemeingültige Festsetzungen für den Teil B: Text des B-Planes abgeleitet:  
!Auf einer freien, z.Zt. landwirtschaftliche genutzten Fläche nördlich des Grünen Weges im 
Ostseebad Kühlungsborn soll ein Plangebiet ausgewiesen werden, in dem neben einem 
Sportplatz (SO5) und einer Parkpalette vier weiteren Baugebieten (SO1 – SO4) für die 
Errichtung von Gebäuden für touristische Nutzungen sowie Sport- und Freizeitanlagen 
vorgesehen sind. Im Baugebiet SO2 ist die Errichtung einer Jugendherberge zulässig. 
 
Im Zuge der Aufstellung des B-Planes wurde die TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG 
von der Stadt Ostseebad Kühlungsborn beauftragt, eine Schallimmissionsprognose zu 
erarbeiten. Die Schallimmissionsprognose sollte den Nachweis erbringen, dass durch 
Geräuschimmissionen des geplanten Vorhabens die gebietsabhängigen Immissionsrichtwerte 
in der Nachbarschaft eingehalten werden. Die Bewertung erfolgte nach der Sportanlagen-
lärmschutzverordnung. 
 
Auf der Grundlage der Planzeichnung des B-Planes, einer Topografischen Karte sowie einer 
Ortsbesichtigung wurde ein digitales Gelände-, Hindernis- und Emittentenmodell erarbeitet. Da 
die vorliegenden Planungen eine Angebotsplanung darstellen und detaillierte Angaben zu den 
konkreten Nutzungen (Baukörper, Sportarten, Nutzungszeiten) noch nicht vorliegen, wurde 
zunächst die Verträglichkeit von Sportplatz und Parkpalette im Sinne einer Maximalvariante 
geprüft. Dazu wurde, aus der Sicht der Verfasserin, ein realistisches Betriebsszenario (als 
durchschnittliche Maximalvariante) erarbeitet und die Beurteilungspegel berechnet. 
 
Die Berechnungen zeigen, dass die Parkpalette und der Sportplatz innerhalb des Plangebietes 
verträglich sind. Die Immissionsrichtwerte werden an allen schutzbedürftigen Nutzungen 
außerhalb des Plangebietes unterschritten. Innerhalb des Baugebietes SO2 kommt es, wenn 
hier eine Jugendherberge errichtet wird, zu Überschreitungen des herangezogenen 
Immissionsrichtwertes für Mischgebiete von maximal 2 dB(A). Auf Grund der Tatsache, dass 
sich die Jugendherberge auf dem Gelände der Sportanlage befinden wird und nicht dem 
ständigen Aufenthalt ein und desselben Personenkreises dient, wird hier darauf abgestellt, dass 
der Schutz der Bewohner der Jugendherberge durch bauliche Maßnahmen an der Fassade 
gewährleistet wird. 
 
In einem zweiten Schritt wurden für die Baugebiete SO1 – SO4 in Optimierungsrechnungen  
diejenigen zulässigen immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel ermittelt, 
bei deren Inanspruchnahme die gebietsabhängigen Richtwerte an den schutzbedürftigen 
Nutzungen außerhalb des Plangebietes unter Berücksichtigung des durchschnittlichen 
Maximalbetriebes für Sportplatz und Parkhaus noch eingehalten werden. 
Die ermittelten Emissionskontingente für die Baugebiete SO1 – SO4 stellen Planungsgrößen 
dar, die bei den weiteren Ausführungsplanungen als Maßstab dienen und die sichern, dass der 
Schutz der Nachbarschaft außerhalb des Plangebietes gewährleistet wird. Ihre Einhaltung ist im 
Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen. 
 
Der Schutz von Bewohnern der Jugendherberge wird durch eine ausreichende Schalldämmung 
der Fassaden gesichert. Dazu wurden auf der Basis der Gesamtgeräuschimmissionen 
(Sportplatz, Parkpalette, Emissionskontingente für die Baugebiete SO1, SO3 – SO5) die 
Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 berechnet und die erforderliche Schalldämmung 
ausgewiesen.“ 
 
Während der öffentlichen Auslegung kann die Schalltechnische Untersuchung zum B-Plan  
Nr. 25 eingesehen werden. 
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Die Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH weist in der Stellungnahme vom 16. 09. 2008 auf 
folgende Emissionsduldung hin:  
„Der Bauherr hat etwaige Einwirkungen aller Art und gleich welchen Umfangs, insbesondere 
durch Fahr-, Pfeif-, Läute- und Bremsgeräusche, Abdampf, Funkenflug, Elektrosmog und 
elektrische Strahlung, die von den Bahnanlagen, von dem Bahnbetrieb sowie von den auf dem 
Bahngelände befindlichen Telekommunikationsanlagen auf das Baugrundstück einwirken 
können, entschädigungslos zu dulden. Der Bauherr verzichtet insofern auch auf die 
Geltendmachung von Abwehrmaßnahmen nach §§ 1004 i.V. m. 906 BGB sowie dem 
Bundesemissionsschutzgesetz. 
Die zwingenden Haftungsbestimmungen aus dem HaftpflichtG bleiben unberührt. 
Die Grundstücksnutzer/-besitzer sollten einen Ausschluss späterer Beschwerden erklären. Eine 
Verringerung der bestehenden Emissionen ist in absehbarer Zeit nicht zu erwarten. Durch den 
Einsatz anderer Fahrzeuge können andersartige Emissionen entstehen.“ 
 
Durch die Vorhaben im Pgb. wird die Luftqualität des Ostseebades nicht verändert oder 
beeinträchtigt. Von den Nutzungen am Rande des Pgb. wird die Luftqualität im Pgb. ebenfalls 
nicht betroffen. Im Pgb. ist eine gute Durchlüftung durch die Festsetzung breiter Grünflächen 
gesichert. 
 
 

10. Bodenordnende Maßnahmen: 
 
Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich. Mit den Festsetzungen des B-Planes 
ergeben sich klar abgegrenzte Baugebiete und zugeordnete Grünflächen. Die Verkehrsflächen 
bleiben stadteigene Flächen. 
 
 
 
 

 
 
11. Kosten: 
 
Auf der Südseite des Plangeltungsbereiches (Pgb.) sind der Grüne Weg als leistungsfähige 
Straße und im Straßenbereich des Grünen Weges eine Trinkwasserhauptleitung DN 200 
vorhanden. 
Alle anderen Erschließungsanlagen und –leitungen sind neu herzustellen. 
Für die Ableitungen von Niederschlagswasser und Schmutzwasser sind umfangreiche 
Leistungen außerhalb des Pgb. erforderlich. U.U. sind für die Inbetriebnahme eines ersten 
Vorhabens (Mehrzweck-Sporthalle) erhebliche Vorleistungen für die Erschließung weiterer 
Vorhaben erforderlich. 
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Flächennutzungsplan der Stadt Ostseebad Kühlungsborn,  
wirksam seit 25. 03. 2005, Ausschnitt, Maßstab 1 : 10.000 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Planzeichenerklärung: 
 
D 2 Bodendenkmale der Kategorie 2 gemäß § 7 Abs. 1 DSchG M-V 
 

GE Gewerbegebiete (§ 1 Abs. 2 Nr. 8 BauNVO)  
 

SO 12 Sondergebiet Jugendherberge, Sport- und Freizeitanlagen (§ 11 BauNVO) 
 

W Wohnbauflächen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO) 
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Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung
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10.1.3 2 2 Lage in der Ortslage oder 

Ortsrand
0,75

12.1.2 1 1 Lage in Ortsnähe und an 

der Umgehungs-straße, 

Entfernung von der 

Ortslage zwischen 0 und 

200 m

0,75 bis 1,0

Biotoptyp/ 

Erläuterung zum Kompensationserfordernis

1.2 Art und Wert der direkt betroffenen Biotoptypen

Ruderaler Kriechrasen

kleine Fläche im Norden, ehemaliges 

Absetzbecken

Lehmacker

Hauptfläche des B-Plangebietes, intensiv 

genutzte, große Ackerfläche, arten- und 

strukturarm

Eingriffe in Natur und Landschaft und Ausgleichsmaßnahmen

Der tatsächliche Eingriff wird durch folgende Maßnahmen geprägt:

• Neuerrichtung von baulichen Anlagen,

• Neuanlage von Strassen und Verkehrsflächen bes. Zweckbestimmung,

• Umnutzung von Flächen 

• Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen.

Methodik:

1. Ausgangsdaten

1.1 Kurzbeschreibung des Eingriffs

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ist gemäß § 1a BauGB in Verbindung mit § 14 BNatSchG die Eingriffsregelung

zu überprüfen. Das bedeutet, dass die sich aus der Umsetzung der Planung ergebenen Eingriffe in Natur und

Landschaft in Hinblick auf ihre Zulässigkeit zu untersuchen sind, Maßnahmen zu ihrer Vermeidung oder

Minimierung festgelegt sowie für unvermeidbare, aber zulässige Eingriffe Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz

festgelegt werden können.

Die Untersuchung der Eingriffsregelung erfolgt für die Flächen-/ Biotopverluste auf der Grundlage "Hinweise zur

Eingriffsregelung", erstellt vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (Heft

3/ 1999).

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans soll ein neues Sondergebiet auf einer an die Ortslage Kühlungsborn

angrenzende Ackerfläche entstehen. Ziele sind der Neubau einer Jugendherberge, von Hallen und Freianlagen zur

Mehrzwecknutzung für Sport und Freizeit und die Neuanlage eines Parkplatzes für die Kleingartenanlage "Am

Molli". Der Bebauungsplan sieht auf einer Gesamtfläche von ca. 8,2 ha die Errichtung von großflächigen Gebäuden

und Anlagen mit der zugehörigen Erschließung und Grünflächen vor. 
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Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung
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73.246

Baugebiete 1 - 5 44.292 58.488

Baugebiet SO 1 GRZ 0,80         6.764

Lehmacker 12.1.2 2.694

Biotopverlust durch Versiegelung 2.155 1 1 0,5 0,75 1,125 2.424

Biotopverlust durch Nutzungsänderung 539 1 1 0 0,75 0,75 404

Lehmacker 12.1.2 2.811

Biotopverlust durch Versiegelung 2.249 1 1 0,5 1 1,5 3.374

Biotopverlust durch Nutzungsänderung 562 1 1 0 1 1 562

Baugebiet SO 2 GRZ 0,80         9.149

Lehmacker 12.1.2 1.050

Biotopverlust durch Versiegelung 840 1 1 0,5 0,75 1,125 945

Biotopverlust durch Nutzungsänderung 210 1 1 0 0,75 0,75 158

Lehmacker 12.1.2 5.747

Biotopverlust durch Versiegelung 4.598 1 1 0,5 1 1,5 6.897

Biotopverlust durch Nutzungsänderung 1.149 1 1 0 1 1 1.149

Baugebiet SO 3 GRZ 0,80         6.865

Lehmacker 12.1.2 868

Biotopverlust durch Versiegelung 694 1 1 0,5 0,75 1,125 781

Biotopverlust durch Nutzungsänderung 174 1 1 0 0,75 0,75 131

Lehmacker 12.1.2 4.252

Biotopverlust durch Versiegelung 3.402 1 1 0,5 1 1,5 5.103

Biotopverlust durch Nutzungsänderung 850 1 1 0 1 1 850

Baugebiet SO 4 GRZ 0,80         10.126

Lehmacker 12.1.2 5.455

Biotopverlust durch Versiegelung 4.364 1 1 0,5 0,75 1,125 4.910

Biotopverlust durch Nutzungsänderung 1.091 1 1 0 0,75 0,75 818

Lehmacker 12.1.2 3.141

Biotopverlust durch Versiegelung 2.513 1 1 0,5 1 1,5 3.770

Biotopverlust durch Nutzungsänderung 628 1 1 0 1 1 628

2. Eingriffsbewertung und Ermittlung des Kompensationserfordernisses

2.1 Biotopbeseitigung durch Flächenversiegelung oder Funktionsverluste

Summe des Kompensationsflächenbedarfs

Lämmel Landschaftsarchitektur Stand: 28.01.2011 A 4 - 2
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Summe des KompensationsflächenbedarfsBaugebiet SO 5 GRZ 0,80         25.584

Lehmacker 12.1.2 18.274

Biotopverlust durch Versiegelung 14.619 1 1 0,5 1 1,5 21.929

Biotopverlust durch Nutzungsänderung 3.655 1 1 0 1 1 3.655

Verkehrsflächen gesamt 11.901 14.758

Verkehrsflächen Straßen 6.989 9.416

Verkehrsflächen Planstraße A 779 848

Lehmacker 12.1.2 779

Biotopverlust durch Versiegelung 701 1 1 0,5 0,75 1,125 789

Biotopverlust durch Umnutzung 78 1 1 0,0 0,75 0,75 59

Verkehrsflächen Planstraße B 2.417 3.505

Lehmacker 12.1.2 2.417

Biotopverlust durch Versiegelung 2.175 1 1 0,5 1 1,5 3.263

Biotopverlust durch Umnutzung 242 1 1 0,0 1 1 242

Verkehrsflächen Planstraße C 3.793 5.063

Lehmacker 12.1.2 1.015

Biotopverlust durch Versiegelung 914 1 1 0,5 0,75 1,125 1.028

Biotopverlust durch Umnutzung 101 1 1 0,0 0,75 0,75 76

Lehmacker 12.1.2 2.778

Biotopverlust durch Versiegelung 2.500 1 1 0,5 1 1,5 3.750

Biotopverlust durch Umnutzung 278 1 1 0,0 0,75 0,75 209

Verkehrsflächen b. Zw. 5.342

Lehmacker 12.1.2 4.912

Biotopverlust durch Versiegelung 4.421 0 1 0,5 0,75 1,125 4.974

Biotopverlust durch Umnutzung 491 1 1 0,0 0,75 0,75 368

Regenrückhaltebecken 0

Ruderaler Kriechrasen 10.1.3 772

Biotopverlust durch Umnutzung 0 1 1 0,0 0,75 0,75 0

Lehmacker 12.1.2 1.437

Biotopverlust durch Umnutzung 0 1 1 0,0 0,75 0,75 0

Bei den Verkehrsflächen wird ein Versiegelungsgrad von 90 % pauschal angenommen, da Randstreifen und

Nebenflächen nicht versiegelt werden.

gleicht sich durch naturnahe Anlage selbst aus
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Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung

2.2 Biotopbeeinträchtigungen 

2.3 Zusammenfassung des Kompensationsflächenbedarfs

Flächenäquivalent für Biotopverluste durch 73.246 m²

Flächenäquivalent für die Biotopbeeinträchtigungen (2.2): 0 m²

Die Summe des Kompensationsflächenbedarfes beträgt 73.246 m²Mit der Aufstellung des Bebauungsplans soll 

Vom Vorhaben können in unterschiedlicher Intensität auch Einwirkungen auf die Umgebung bzw. umgebende

Biotoptypen ausgehen. Es sind projektbezogene negative Randeinflüsse, wie z.B. Lärm, stoffliche Immissionen,

Störungen, optische Reize, Eutrophierungen u.a.m. Die Störungen sind mit dem Intensitätsgrad definiert.

Die indirekten Einflüsse werden für Wertbiotope mit einer Wertstufe >=2 berücksichtigt. 

In der Umgebung sind keine höher wertige Flächen vorhanden. 
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Nr. Baumart lateinischer Name Stammumfang in cm Kompensationsumfang

10 St.

8 St. Winter-Linde Tilia cordata 63 10

10 St.

2.4  Eingriffe durch Baumfällungen

Baumverluste sind generell nach dem Baumschutzkompensationserlass des MLUV M-V vom 15.Oktober 2007 zu

kompensieren. Daher wird im folgenden der Kompensationsbedarf entsprechend dieses Erlasses ermittelt.

Die Kompensation greift ab einem Stammumfang von 50 cm. In dieser Größe sind nur 8 Bäume. Es handelt sich

um Bäume, die im Rahmen des Baus der Umgehungsstraße gepflanzt wurden. Allerdings handelt es sich um den

Teil einer Allee, so dass eine Ausnhame vom § 19 NatSchAG M-V beantragt werden muss.

Die Summe des Kompensationsbedarfes für Bäume beträgt 

Verkehrsfläche 
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Der sichtbeeinträchtigte Raum in der Stufe 3 hat eine Größe von 266 ha, in der Stufe 5 285 ha. Die kürzeste

Entfernung vom Eingriff zum Landschaftsbildraum der Stufe 5 beträgt ca. 1000 m. Die Wahrnehmung ist damit

bereits reduziert. Zusätzlich wird die negative Wahrnehmung der Bebauung durch die in Blickrichtung hinter dem

Eingriff liegende Ortslage Kühlungsborn mit der großflächigen Bebauung reduziert.

Ein Ausgleich der Eingriffe in das Landschaftsbild ist im Raum Kühlungsborn nicht sinnvoll möglich, da die Landschaft

bereits eine hohe Vielfalt aufweist. Es wird daher ein Aufschlag auf das Kompensationsflächenäquivalent für die

Eingriffe in den Naturhaushalt ermittelt. Für den Landschaftsbildraum Stufe 3 wird ein

Kompensationsflächenäquivalent von 2.660 m² (Fläche x 0,001), für den Landschaftsbildraum Stufe 5 unter

Berücksichtigung der größeren Entfernung ein Äquivalent von 2.850 m² (Fläche x 0,001) angesetzt.

Das Plangebiet befindet sich am Rand des Siedlungsbereiches. Besonders wertvolle landschaftliche Freiräume sind

von der Planung nicht betroffen. Eine additive Kompensation ist nicht erforderlich.

3.1 Berücksichtigung von qualifizierten landschaftlichen Freiräumen

3. Ermittlung des additiven Kompensationsbedarfs

3.3 Berücksichtigung von Sonderfunktionen des Landschaftsbildes

Gemäß § 8 Abs. 1 BNatSchG besteht ein Eingriff auch in der möglichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. Das

Landschaftsbild umfasst dabei die sinnlich wahrnehmbare Erscheinungsform der Landschaft.

Die betroffene Freifläche befindet sich in einer baulich geprägten Ortsrandlage. Allerdings entstehen mit den

geplanten 12 m hohen Hallen massive Bauwerke. Diese sind, auch aufgrund des ansteigenden Reliefs in einem

größeren südlich angrenzenden Landschaftsbildraum sichtbar. Nach der Landesweiten

Landschaftsbildpotenzialanalyse ist der südlich angrenzende Raum der Stufe 3 mittel bis hoch eingestuft. Entlang des

Höhenzuges der Kühlung ist ein weitere Landschaftsbildraum der Stufe 5 sehr hoch betroffen.

3.2 Berücksichtigung von faunistischen Sonderfunktionen

Der Untersuchungsraum setzt sich aus Biotopen zusammen, die durch menschliche Tätigkeit entstanden sind und

weiterhin geprägt werden und damit auch einer ständigen Störung unterliegen. Hinweise auf das Auftreten

gefährdeter Tierarten liegen nicht vor. Die Gegebenheiten im Untersuchungsgebiet lassen ein solches auch nicht

vermuten. Ein additives Kompensationserfordernis für faunistische Sonderfunktionen ist daher nicht gegeben.

3.3 Berücksichtigung von abiotischen Sonderfunktionen 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich innerhalb der Ortslage und ein einem durch menschliche Nutzung über

längere zeiträume geprägten Bereich. Abiotische Sonderfunktionen sind nicht betroffen.
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Kompensationsmaßnahmen
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Maßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 16.730

Naturnahe Parkanlage Nr. 1 2.231 1 1,0 0,8 0,80 1.785

Naturnahe Parkanlage Nr. 2 3.048 1 1,0 0,8 0,80 2.438

Naturnahe Parkanlage Nr. 3 1.290 1 1,0 0,8 0,80 1.032

Naturnahe Parkanlage Nr. 4 1.729 1 1,0 0,8 0,80 1.383

Naturnahe Parkanlage Nr. 5 3.626 1 1,0 0,8 0,80 2.901

Naturnahe Parkanlage Nr. 6 675 1 1,0 0,5 0,50 338

Naturnahe Parkanlage Nr. 7 675 1 1,0 0,5 0,50 338

Naturnahe Parkanlage Nr. 8 4.677 1 1,0 0,8 0,80 3.742

Maßnahmefläche Nr. 9 2.269 1 1,0 0,8 0,80 1.815

Maßnahmefläche Nr. 10 1.197 1 1,0 0,8 0,80 958

4. Geplante Maßnahmen für die Kompensation

4.1 Kompensationsmaßnahmen für die Biotopbeeinträchtigungen
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Kompensationsmaßnahmen
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Maßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 62.000
Anlage einer naturnahen Grünfläche mit Gehölzgruppen 

und Sukkzession auf dem Flurstücke 376/1 der Flur 2, 

Gemarkung Kühlungsborn (Gnittbarg) 31.000 2 2,0 1,0 2,00 62.000

78.730

9

9

Gesamtkompensationsflächenbedarf (Pkt. 2) 73.246

Additive Berücksichtigung Landschaftsbildeingriffe 5.510

Gesamtumfang der Kompensation 78.730

-26

Gesamtkompensationsbedarf Bäume 8

Gesamtumfang Baumneupflanzungen 8

0Überschuss(+) / Differenz(-)

Gesamtumfang der Kompensationen

Mit den vorgesehenen Maßnahmen innerhalb und außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes können

die Eingriffe in Natur und Landschaft ausgeglichen werden. 

Überschuss(+) / Differenz(-)

5 Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung

Baumpflanzungen als Kompensation für Baumfällungen

Gesamtumfang der Kompensationen

Baumpflanzungen 
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Anlage 5 
 

 
 
2,25 ha Sukzessionsflächen am Gnitt-Barg zum Ausgleich für Eingriffe in Natur, Boden 
und Landschaft, die durch die Vorhaben im Plangeltungsbereich des B-Planes Nr. 25 
verursacht werden (grün gekennzeichnet) 
 

 
 
Übersichtszeichnung M. 1: 4.000, Stand Mai 2011 



UMWELTBERICHT 
Zum Bebauungsplan Nr. 25 der Stadt Ostseebad Kühlungsborn 

 
 

1. Einleitung des Umweltberichtes 
Das Bebauungsplangebiet befindet sich im südlichen Bereich der Stadt Kühlungsborn auf einer 
Ackerfläche.  
Im Süden grenzt das Bebauungsplangebiet an die Umgehungsstraße, im Osten an die 
Kleingartenanlage „Am Molli“ und im Norden an die Trasse des „Molli“. Die westliche Grenze markiert 
die Pension „Kühlungsblick“.  
Ziele des Bebauungsplanes sind der Neubau einer Jugendherberge, von Hallen und Freianlagen zur 
Mehrzwecknutzung für Sport und Freizeit und die Neuanlage eines Parkplatzes für die 
Kleingartenanlage "Am Molli". 
 
Im Umweltbericht werden die Umweltauswirkungen dargelegt, die mit dem geplanten Wohnungsbau 
verbunden sind. Besteht Anlass, wird jeweils der Bezug zur umgebenden Nutzung hergestellt. 

 
1.1  Beschreibung der Bebauungsplanfestsetzungen 
Der Bebauungsplan weist 5 Sonstige Sondergebiete aus. Die Zweckbestimmung der Baugebiete 1, 3 
und 4 lautet: Sondergebiete für touristische Mehrfachnutzung, Sport- und Freizeitanlagen. Das sind 
weitgespannte Begriffe, z.B. für Sporthallen für Hallenfuß- und Handball, Tennis und Trendsportarten. 
Im Baugebiet 4 sind auch saisonale Nutzungen, z.B. Hallen für Boote im Winter und Sport im Sommer 
zulässig. 
Das Sondergebiet Nr. 2 ist für den Neubau einer Jugendherberge vorgesehen. 
Das Sondergebiet Nr. 5 hat die Zweckbestimmung: Sportanlage. Hier ist der Kunstrasenplatz mit 
ringförmiger oder u-förmiger Bebauung für alle Sportplatzfunktionen einschließlich PKW-Stellplätzen 
und Tribünen vorgesehen. 
Einheitlich ist die maximale Höhe von Gebäuden mit 12 m über der angrenzenden Straße festgesetzt. 
Für die Sondergebiete wird eine Grundflächenzahl von 0,8 festgesetzt.  
Der Plangeltungsbereich erhält eine Straßenanbindung an den Grünen Weg.  
Von da aus erfolgt die Erschließung des Gebietes über ein Ringsystem. 
Alle Planstraßen sollen einseitig einen separaten Fußweg erhalten. 
Am Grünen Weg wird eine Parkfläche ausgewiesen, die auch von den Kleingärtnern genutzt werden 
kann.  

 
 
1.2  Umfang des Bedarfs an Grund und Boden 
Die Gesamtgröße des Plangebietes beträgt 8,2 ha. Davon entfallen 4,4 ha auf Bauflächen, 1,7 ha auf 
Verkehrsflächen und 2,1 ha auf Grünflächen. Aufgrund der festgesetzten GRZ von 0,8 wird ein 
erheblicher Teil der Bodenflächen überbaut. 

 
 
1.3  Darstellung der Ziele des Natur- und Umweltschutzes 
Das Regionale Raumordnungsprogramm der Region Mittleres Mecklenburg/Rostock (RROP MM/R) 
vom 18.10.1994 in der Fassung der 4. Teilfortschreibung von 2002 stellt Kühlungsborn als 
Vorbehaltsgebiet für Tourismus dar. 
 
Laut dem Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan Mittleres Mecklenburg – Rostock (GLRP – Erste 
Fortschreibung 2007) befindet sich das Plangebiet in einem Bereich ohne besondere  Bedeutung für 
den Naturhaushalt. Als Empfehlungen zu den Entwicklungszielen und Maßnahmen befindet sich das 
Untersuchungsgebiet im Schwerpunktbereich zur Verbesserung der Strukturvielfalt der Landschaft. 
Das Gebiet befindet sich in einem Bereich mit mittlerer bis hoher Schutzwürdigkeit des Bodens. 
Außerdem ist der Landschaftsraum um Kühlungsborn als Bereich für die landschaftsgerechte 
Erholung ausgewiesen.  
Im Flächennutzungsplan der Stadt Ostseebad Kühlungsbornmist der Plangeltungsbereich als SO 12 
„Sondergebiet Jugendherberge, Sport- und Freizeitanlagen“ dargestellt. Entlang des Molligleises ist 
eine breite Grünfläche vorgesehen. 

 



1.4  Abgrenzung von Untersuchungsraum und -umfang 
Für die betroffenen Schutzgüter nach § 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 7 des BauGB wird der Geltungsbereich des Bebauungsplans als 
Untersuchungsraum herangezogen.  
Für das Schutzgut Mensch ist der Untersuchungsraum auf angrenzende Gebiete in Hinblick auf eine 
mögliche Lärmbelastung zu erweitern. Das gilt auch für das Schutzgut Landschaftsbild, da 
insbesondere durch die Größe der Gebäude angrenzende Landschaftsbildräume beeinflusst werden 
können.   

 

2. Schutzgutbezogene Beschreibung und Bewertung der Umwelt-
auswirkungen und Ableitung von Maßnahmen 

 
 

2.1  Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit 
Das Bebauungsplangebiet ist zurzeit nicht baulich genutzt. Im Osten grenzt eine Kleingartenanlage an 
das Gebiet. Im Norden befindet sich eine Mischbebauung entlang der L 12, die von der Mollitrasse 
abgeschirmt wird. Hier existiert eine starke Vorbelastung durch den Molli und die Straße. 
In westlicher Richtung befinden sich einzelne bebaute Grundstücke. Die Südgrenze bildet der Grüne 
Weg. 
 
Erholungsnutzung 
Das Gebiet hat für die naturgebundene Erholung aufgrund der Ackernutzung nur eine geringe 
Bedeutung. Nutzbare Wanderwege existieren nicht. 
 
Prognose der Umweltauswirkungen 
Basis der Prognose ist neben allgemeinen Einschätzungen die Schallimmissionsprognose der TÜV-
Nord Umweltschutz GmbH & Co. KG vom 24.04.2008.  
Die Berechnungen der Prognose zeigen, dass die Parkpalette und der Sportplatz innerhalb des 
Plangebietes verträglich sind. Die Immissionsrichtwerte werden an allen schutzbedürftigen Nutzungen 
außerhalb des Plangebietes unterschritten. Innerhalb des Baugebietes SO2 kommt es, wenn hier eine 
Jugendherberge errichtet wird, zu Überschreitungen des herangezogenen Immissionsrichtwertes für 
Mischgebiete von maximal 2 dB(A). Auf Grund der Tatsache, dass sich die Jugendherberge auf dem 
Gelände der Sportanlage befinden wird und nicht dem ständigen Aufenthalt ein und desselben 
Personenkreises dient, wird hier darauf abgestellt, dass der Schutz der Bewohner der 
Jugendherberge durch bauliche Maßnahmen an der Fassade gewährleistet wird. 
Für die Baugebiete werden flächenbezogene Schallleistungspegel festgesetzt, die sichern, dass der 
Schutz der Nachbarschaft außerhalb des Plangebietes gewährleistet wird. 
Die Verkehrszunahme auf den öffentlichen Straßen in der Umgebung fällt im Verhältnis zur heutigen 
Belastung nur gering aus. Daher ist nicht von einer relevanten Zunahme der Lärmimmission in 
angrenzenden Gebieten auszugehen. 
 
Erholungsnutzung 
Für die Erholungsfunktion hat das Gebiet keine negativen Wirkungen. Eher sind positive 
Entwicklungen denkbar, wenn Wanderwege durch das Gebiet zum Grünen Weg und weiter in die 
Landschaft führen. 
 
Insgesamt ist mit mittleren Beeinträchtigungen, Stufe 2, für das Schutzgut Mensch zu rechnen. 
 
Die ermittelten Auswirkungen werden als nicht erheblich im Sinne der Überwachungsvorschrift  § 4c 
BauGB eingeschätzt. 
 
Festsetzungsmöglichkeiten und Maßnahmen 
 

mögliche Auswirkungen auf das Schutzgut 
Bevölkerung und Gesundheit 

Festsetzungsmöglichkeiten im 
Bebauungsplan 

Überschreitung der OW in Baugebiet 2 
 

Ausführung von baulichen Teilen der Fassaden 
entsprechend der Lärmpegelbereiche nach DIN 
4109, gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

Mögliche Überschreitungen der OW in 
angrenzenden Gebieten 
 

Festsetzung von flächenbezogenen 
Schallleistungspegeln für die Baugebiete gem. § 9 
Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

 



2.2 Schutzgut Boden 
 

Bestandsaufnahme/ Vorbelastung 
Das Plangebiet wird von Geschiebemergel bestimmt. Bestimmende Bodentypen sind Tieflehm-/Lehm-
Parabraunerde und Pseudogley. Es existiert ein mäßiger bis starker Stauwassereinfluss. Die 
Schutzwürdigkeit des Bodens wird im GLRP MMR mit mittel bis hoch eingeschätzt. 
Bodenversiegelungen sind nicht vorhanden. Es besteht aber eine gewisse Prägung durch die lange 
intensive landwirtschaftliche Nutzung. 
Insgesamt ist das Plangebiet als gering vorbelastet einzustufen. 
 
Prognose der Umweltauswirkungen 
Beeinträchtigungen für den Boden ergeben sich v.a. aus Art und Intensität der geplanten Nutzung. Als 
Indikator für die Beurteilung wird die Flächeninanspruchnahme herangezogen. 
 
Für alle geplanten Baugebiete ist als Höchstgrenze eine GRZ von 0,8 festgesetzt. Bei Einbeziehung 
der Verkehrs- und Grünflächen in die Betrachtung können insgesamt 4,8 ha unversiegelter 
Bodenfläche versiegelt werden. Das sind ca. 58 % des Plangeltungsbereiches. 
Damit verbindet sich ein hoher Versiegelungsgrad, Stufe 3. 
 
Insgesamt ist mit einer hohen Beeinträchtigung der natürlichen Bodenfunktionen durch die geplante 
Bebauung zu rechnen. 
 
Die Auswirkungen werden als nicht erheblich im Sinne des § 4c BauGB eingeschätzt. 
 
Festsetzungsmöglichkeiten und Maßnahmen 
 

mögliche Auswirkungen auf das Schutzgut 
Boden 

Festsetzungsmöglichkeiten im 
Bebauungsplan 

Verlust natürlicher Bodenfunktionen durch 
Versiegelung bisher unversiegelter Flächen 

Festsetzung von Grünflächen und nicht 
überbaubaren Flächen 

 
 
2.3  Schutzgut Wasser 
 

2.3.1  Oberflächenwasser  
Bestandsaufnahme 
Innerhalb des Bebauungsplangebietes sind keine Oberflächengewässer betroffen.  
 

Prognose der Umweltauswirkungen 
Auswirkungen auf Oberflächengewässer können im Rahme der Regenwasserableitung aus dem 
Gebiet entstehen. Die Aufnahmeleistung der Vorfluten in Kühlungsborn ist begrenzt. Vorgesehen ist 
eine teilweise Versickerung des Regenwassers auf den Grünflächen im Plangeltungsbereich. 
Zusätzlich ist die Anlage eines Regenrückhaltebeckens vorgesehen. 
Insgesamt werden die Beeinträchtigungen auf das Oberflächenwasser als gering, Stufe 1 
eingeschätzt. 
Die ermittelten Auswirkungen werden als nicht erheblich im Sinne der Überwachungsvorschrift § 4c 
BauGB eingeschätzt. 
 

 
2.3.2 Grundwasser 
Bestandsaufnahme 
Der Grundwasserflurabstand beträgt im größten Teil des Gebietes ca. 10 Meter oder mehr und ist 
damit geschützt gegenüber flächenhaft eindringenden Schadstoffen. Lediglich in der Südostecke tritt 
ein Grundwasserleiter mit einer Überdeckung von >= 2 m heran. Auf der Fläche stehen vorrangig 
bindige Böden an. 
Das Plangebiet befindet sich in einem Bereich mit sehr hoher Schutzwürdigkeit für das Grundwasser.  
Die Funktionseignung muss insgesamt mit mittel, Stufe 2 eingeschätzt werden. 
Das Gebiet befindet sich in der Trinkwasserschutzzone III B der Grundwasserfassung Kühlungsborn-
Bad Doberan. 
 
 
 
 



Prognose der Umweltauswirkungen 
Eine Nutzung des Grundwassers ist durch die Bebauungsplanung nicht vorgesehen. Die 
Grundwasserneubildung wird aufgrund des hohen Anteils an bindigen Bildungen nur in mäßigem 
Umfang beeinflusst, obwohl die Neuversiegelung relativ hoch ist. Die Auswirkungen können durch 
Versickerung des anfallenden Dachwassers gemindert werden. 
 

Schadstoffeinträge in das Grundwasser des Bebauungsplangebietes können durch folgende Quellen 
verursacht werden: 
 Ziel- und Quellverkehr, 
 zukünftige Nutzung, z.B. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. 
 

Derartige Wirkungen sind bei den geplanten Nutzungen nicht zu erwarten. Bei der Lagerung und 
Wartung von Booten sind Vorkehrungen zu treffen, dass es zu keiner Gefahr von Schadstoffeinträgen 
in das Grundwasser kommt. Das ist in diesem Zusammenhang aber Stand der Technik. 
Verkehrsbedingte Stoffeinträge sind aufgrund des relativ geringen Aufkommens im Gebiet ebenso 
vernachlässigbar. 
Auf die Trinkwasserschutzzone hat das B-Plangebiet aufgrund der geplanten Nutzungen keine 
negativen Auswirkungen. 
Insgesamt ergibt sich ein mittlerer Beeinträchtigungsgrad für das Grundwasser, Stufe 2. 
 
Die ermittelten Auswirkungen werden als nicht erheblich im Sinne der Überwachungsvorschrift § 4c 
BauGB eingeschätzt. 
 

 

2.4 Schutzgut Klima 
 

Bestandsaufnahme 
Wird das Bebauungsplangebiet großräumig innerhalb der Untergliederung des norddeutschen 
Klimaraumes betrachtet, so ist es dem Klimabezirk der westmecklenburgischen Küste und 
Westrügens zuzuordnen, der durch ausgeglichenen Tagesgang der Lufttemperatur, hohe Luftfeuchte, 
starke Luftbewegung und häufige Bewölkung gekennzeichnet ist. 
Das Bebauungsplangebiet ist klimatisch den Freilandklimatopen zuzuordnen. Charakteristisch für 
diesen Klimatoptyp sind. ein deutlich ausgeprägter Tagesgang der Temperatur, geringe 
Windbremsung sowie eine intensive Frisch- bzw. Kaltluftproduktion.  
Die klimaökologische Bedeutung dieses Klimatoptyps ist aufgrund der mäßigen klimaaktiven Wirkung 
als mittel bis hoch, Stufe 2, einzuschätzen. 
 

Prognose der Umweltauswirkungen 
Freiflächenklimatope mit mäßig ausgeprägter Klimaaktivität sind empfindlich gegenüber der mit der 
Bebauungsplanung vorgesehenen massiven Bebauung. Da aber auch größere zusammenhängende 
Grünflächen angelegt werden, wird der regionale Luftaustausch nicht wesentlich beeinträchtigt. Dazu 
kommt, dass die angrenzenden Bereiche aufgrund ihrer Nutzung, Struktur und Größe nicht auf den 
Luftaustausch angewiesen sind. 
 

Insgesamt ist aufgrund des geringen Einflusses der Planung mit geringen Auswirkungen, Stufe 1, auf 
das Schutzgut Lokalklima zu rechnen. 
 

Die ermittelten Auswirkungen werden als nicht erheblich im Sinne der Überwachungsvorschrift § 4c 
BauGB eingeschätzt. 
 
Festsetzungsmöglichkeiten und Maßnahmen 
 

mögliche Auswirkungen auf das Schutzgut  
Klima 

Festsetzungsmöglichkeiten im 
Bebauungsplan 

Schaffung klimatisch ausgleichend wirkender 
Flächen 

weitere Festsetzungsmöglichkeiten für das 
Schutzgut Klima stehen in engem 
Zusammenhang zu grünplanerischen 
Maßnahmen im Bebauungsplangebiet, z.B.: 
Baumpflanzungen, Festsetzung von 
Dachbegrünung für Flachdächer (Dachneigung 
bis 20°) 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 25a BauGB 

 



2.5  Schutzgut Luft 
Bestandsaufnahme 
Angaben zu Immissionen von Schadstoffen liegen für das Gebiet nicht vor. Im 
Landesemissionskataster sind in der Umgebung von Kühlungsborn keine relevanten 
Emissionsgebiete ausgewiesen. Aufgrund der guten Durchlüftung sind auch keine höheren Werte zu 
erwarten.  
 
Prognose der Umweltauswirkungen 
Mit der Bebauungsplanung sind keine emittierenden gewerblich-industriellen Nutzungen vorgesehen. 
Auch verkehrsbedingt sind im Zusammenhang mit der Bebauungsplanung aufgrund des eher 
geringen Verkehrsaufkommens keine Auswirkungen zu erwarten. 
Die Bebauungsplanung bleibt ohne Einfluss auf die Luftqualität. Es ergeben sich keine bzw. geringe 
Beeinträchtigungen. 
 
Die ermittelten Auswirkungen werden als nicht erheblich im Sinne der Überwachungsvorschrift § 4c 
BauGB eingeschätzt. 
 
 

2.6  Schutzgut Landschaftsbild 
Bestandsaufnahme 
Das Plangebiet befindet sich am Südrand der Ortslage Kühlungsborn, wobei die Siedlungsentwicklung 
in diese Richtung bereits in den vergangenen Jahren vorangeschritten ist. Es befindet sich im 
Nordrand eines offenen Landschaftsbildraumes, der durch die Nordhänge der Kühlung geprägt ist. Die 
Randbereiche des unmittelbaren Umfeldes sind durch Bebauung und die eher von Grün geprägte 
Kleingartenanlage bestimmt. Nach Süden und Westen geht es in offenere Landschaftsbereiche über.  
Insgesamt weist das Landschaftsbild einen mittleren Visuellen Gesamteindruck, Stufe 2, auf. 
 
Prognose der Umweltauswirkungen 
Durch die Neubebauung weitet sich die Siedlung in die offene Landschaft aus. Dabei ist mit dem 
Grünen Weg bereits die neue Siedlungskante vorhanden. Landschaftsbildwirksam wird allerdings die 
Intensität der Bebauung. Mit dem hohen Grad an Überbauung und der Höhe von 12 m über dem 
Gelände wird die Errichtung großer Hallen ermöglicht, die weit über den Plangeltungsbereich hinaus 
wirksam sind. Aufgrund des ansteigenden Reliefs sind diese großen Gebäude auch noch aus einer 
Entfernung von 3 km sichtbar. Diese Bereiche befinden sich in einem Raum mit einer sehr hohen 
Bedeutung für das Landschaftsbild. Die näher am Plangeltungsbereich befindlichen Bereiche haben 
eine mittlere bis hohe Bedeutung. Gemindert wird die negative Wirkung der Bebauung durch die 
Einordnung in die Gesamtbebauung der Stadt Kühlungsborn. Außerdem tritt eine Minderung der 
optischen Wirkung durch die Allee entlang des Grünen Weges ein, die mit der Zeit eine zunehmende 
sichtverschattende Wirkung erreichen wird. 
Für das Schutzgut Landschaftsbild sind somit hohe negative Auswirkungen Stufe 3 zu erwarten. 
Da die neue Bebauung an den Bestand anbindet, sind keine Zerschneidungen der Landschaften und 
keine ungewohnten und besonders störenden Nutzungsintensitäten zu erwarten.  
 
Die ermittelten Auswirkungen werden aufgrund der mangelnden Überprüfungsmöglichkeit als nicht 
erheblich im Sinne der Überwachungsvorschrift § 4c BauGB eingeschätzt. 
 
 
Festsetzungsmöglichkeiten und Maßnahmen 
 

mögliche Auswirkungen auf das Schutzgut 
Landschaftsbild 

Festsetzungsmöglichkeiten im 
Bebauungsplan 

Eingrünung des Gebietes Festsetzung von Grünflächen 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB 

 
 



2.7  Schutzgüter Pflanzen /Tiere/ Biologische Vielfalt 
Bestandsaufnahme 
 
Schutzgebiete 
Schutzgebiete von nationaler oder internationaler Bedeutung sind nicht betroffen. 
 
Biotope 
Die Erfassung der Biotope wurde im Mai 2008 durchgeführt. Das Bebauungsplangebiet wird von einer 
zusammenhängenden Ackerfläche geprägt. Im Norden befindet sich eine kleine Brachfläche. Von 
höherer Bedeutung ist die Allee entlang des Grünen Weges, die nur zu einem kleinen Teil vom 
Plangeltungsbereich erfasst wird. Die Bäume wurden im Zuge des Baus des Grünen Weges 
angepflanzt und besitzen nun ein Alter von ca. 15 Jahren. 
Für das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften bestehen kaum Vorbelastungen. Wesentliche 
Quelle ist landwirtschaftliche Bewirtschaftung und damit anthropogenbedingte Nutzungsintensität.  
 

Insgesamt weist die Fläche einen geringen Biotopwert, Stufe 1 auf. 
 

Fauna 
Detaillierte Information zur Fauna im Plangebiet liegen nicht vor. Da es sich um den Teil einer 
größeren Ackerfläche handelt, ist nicht mit dem Vorkommen wertvoller und geschützter Tierarten zu 
rechnen. In der Umgebung finden sich auch keine potenziellen Laichgewässer für Amphibien. Für 
Rast- und Zugvögel besitzt die Ackerfläche keine oder nur eine geringe Bedeutung, da sie relativ klein 
und von den Störquellen Molli, Kleingartenanlage und Grüner Weg umgeben ist. Die Fluchtdistanzen 
für die meisten Arten werden hier unterschritten. 
Die Bedeutung des Plangebietes für die Fauna wird als gering, Stufe 1 eingeschätzt. 
 
Biologische Vielfalt 
Mit dem Kriterium Biotopverbund wird die ökologische Funktionsfähigkeit einer Fläche für notwendige 
großräumige Kontaktbeziehungen von Tierarten sowie einiger Pflanzenarten berücksichtigt und als 
Indikator für die Beurteilung des Schutzgutes biologischen Vielfalt genutzt. Die Vernetzungsfunktion ist 
gegeben, wenn Biotope nicht isoliert vorkommen, sondern derart vernetzt sind, dass sie für bestimmte 
Arten (z.B. Amphibien) gut erreichbar sind. Nach der “Inseltheorie“ sind zahlreiche Populationen auf 
Dauer in ihrem Bestand bedroht, wenn sie zu stark isoliert sind, das heißt, kein genetischer Austausch 
möglich ist. 
 

Die Biotope im Bebauungsplangebiet haben keine Funktion im Biotopverbundsystem des 
umgebenden Landschaftsraumes. 
 

Damit wird das Bebauungsplangebiet im Hinblick auf die Biologische Vielfalt als gering empfindlich, 
Stufe 1, eingeschätzt. 
 
 
Prognose der Umweltauswirkungen 
Biotope 
Die neue Bebauung findet auf bereits anthropogen beeinflussten Flächen statt.  
Der Bebauungsplan sieht neben der intensiven Bebauung die Neuanlage mehrerer Parkanlagen vor, 
die einen naturnahen Charakter erhalten sollen. Zusätzlich sind im Bereich der Molli-Trassen Flächen 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
vorgesehen. Diese sollen der natürlichen Entwicklung überlassen werden. Trotz der intensiven 
Bebauung entstehen damit strukturreiche und zusammenhängende Lebensräume für Pflanzen und 
Tiere.  
Durch die Erweiterung der Anbindung des Baugebietes an den Grünen Weg müssen 10 Linden der 
Allee am Grünen Weg gefällt werden. Diese werden aber entlang des neuen Straßenrandes in 
gleicher Anzahl neu gepflanzt. Die Wirkung der Allee bleibt damit insgesamt erhalten. 
 
Insgesamt ist mit geringen Beeinträchtigungen, Stufe 1 für Biotope zu rechnen. 
 
Fauna 
Durch das Bebauungsplangebiet werden überwiegend Flächen in Anspruch genommen, die eine 
untergeordnete Bedeutung als Lebensraum für Tiere haben. Zusätzlich ist der Raum durch Straßen 
und Bebauung von der umgebenden Landschaft abgeschirmt. 
Somit sind die Beeinträchtigungen für die Fauna nur gering, Stufe 1. 
 
 



Biologische Vielfalt 
Elemente des Biotopverbundsystems sind von der Neubebauung nicht betroffen.  
 
Artenschutzrechtliche Aspekte der Planung 
In der artenschutzrechtlichen Prüfung wird für alle europarechtlich geschützten Arten (alle Tier- und 
Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und alle europäische Vogelarten nach Art. 1 
Vogelschutzrichtlinie) sowie für alle weiteren streng geschützten Arten geprüft, ob Verbotstatbestände 
gemäß § 44 BNatSchG (Tötung von Individuen, Beschädigung oder Zerstörung von Nist-, Brut-, 
Wohn- oder Zufluchtsstätten oder Störung der Art an ihren Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten) 
zutreffen.  
 
Arten nach Anhang IV FFH-Richtlinie und Vorkommen von Vogelarten nach 
Vogelschutzrichtlinie Anhang I 
Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind 
streng zu schützen. Im Bebauungsplangebiet sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine 
Lebensräume derartiger Arten betroffen. 
 
Ziel der Vogelschutzrichtlinie ist der Erhalt aller im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten 
natürlicherweise vorkommenden Vogelarten sowie die Gewährleistung eines für deren langfristiges 
Überleben ausreichenden Bestandes. 
Aufgrund des Charakters des Gebietes ist nicht mit dem Vorkommen oder der Betroffenheit von 
Lebensräumen dieser Arten zu rechnen. 
 
Es sind keine Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt, die einer Befreiung nach § 67 
BNatSchG bedürfen; es bedarf keines Antrages auf Inaussichtstellung einer Befreiung nach § 67 
BNatSchG bei der oberen Naturschutzbehörde. 
 
Die ermittelten Auswirkungen werden als nicht erheblich im Sinne der Überwachungsvorschrift § 4c 
BauGB eingeschätzt. 
 
Festsetzungsmöglichkeiten und Maßnahmen 
 

mögliche Auswirkungen auf das Schutzgut 
Biotope 

Festsetzungsmöglichkeiten im 
Bebauungsplan 

Verlust von Biotoptypen geringer bis mittlerer 
Wertigkeit 
 
 
 
Verlust heimischer Laubbäume und 
Gehölzstrukturen 

Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 
 
Pflanzungen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstige Bepflanzungen 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 
 
Festsetzung von Grünflächen 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB 

 
 
2.8  Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
Bestandsaufnahme 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Plangebiet zahlreiche Bodendenkmale bzw. 
nachvollziehbare Hinweise auf Bodendenkmale vorhanden. Darüber hinaus ist das Vorhandensein 
von Bodendenkmalen im gesamten Plangebiet naheliegend.  
Im Bebauungsplangebiet befinden sich keine weiteren denkmalpflegerisch relevanten Objekte. 
 
Damit liegt für das Bebauungsplangebiet eine hohe denkmalpflegerische Relevanz, Stufe 3 der 
Bewertungsmethodik, vor. 
 
Prognose der Umweltauswirkungen 
Mit der Bebauungsplanung kann ein Werteverlust denkmalpflegerisch bedeutsamer Substanz 
verbunden sein. Daher ist vor Beginn von Erdarbeiten durch eine qualifizierte Fachkraft Zustand, 
Ausdehnung und Qualität der Bodendenkmale festzustellen und gegebenenfalls geeignete 
Maßnahmen zur Vermeidung von Werteverlusten einzuleiten. 
 



Die ermittelten Auswirkungen werden als erheblich im Sinne der Überwachungsvorschrift  
§ 4c BauGB eingeschätzt. 
 
Festsetzungsmöglichkeiten und Maßnahmen 
 

mögliche Auswirkungen auf Kultur- und 
Sachgüter 

Festsetzungsmöglichkeiten im 
Bebauungsplan 

Verlust von Bodendenkmalen Untersuchung, Bergung und Dokumentation von 
denkmalpflegerisch bedeutsamen Funden nach 
entsprechendem Hinweis an das Landesamt für 
Kultur und Denkmalpflege M-V 
Hinweis im Teil B: Text zum Bebauungsplan 

 
 

2.9  Wechselwirkungen 
Nennenswerte Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern bestehen nicht. 

 
 

3.  Eingriffe in Natur und Landschaft sowie deren Ausgleich 
 
3.1  Ermittlung des Eingriffes und des Kompensationsbedarfes 
Im Grünordnungsplan werden die Eingriffe in Natur und Landschaft entsprechend des Modells 
ermittelt, wobei nach vollversiegelten und unversiegelten Flächenanteilen unterschieden wird. Die 
Eingriffe werden für die einzelnen Baugebiete, die Verkehrs- und Grünflächen getrennt ermittelt, um 
eine Grundlage für die Zuordnung der Ausgleichsmaßnahmen zu den einzelnen Eingriffsverursachern 
zu schaffen.  
Für die Baugebiete ergibt sich ein Kompensationserfordernis von 58.488 m² Flächenäquivalent.  
Die neu entstehenden Verkehrsflächen, incl. der Flächen bes. Zweckbestimmung, erzeugen ein 
Kompensationserfordernis von 14.758 m² Flächenäquivalent. Die additive Berücksichtigung der 
Eingriffe in das Landschaftsbild durch die massiven Gebäude ergibt einen Kompensations-
flächenbedarf von 5.510 m² Flächenäquivalent von 5.510 m². 
Insgesamt ergibt sich aus der Bilanzierung ein Kompensationsflächenbedarf von 78.730 m². 
 

3.2  Maßnahmen zur Minderung und Kompensation des Eingriffs 
Als Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ist vorgesehen: 

 Neuanlage von naturnahen Parkanlagen auf den Grünflächen Nr. 1-8, 

 Natürliche Vegetationsentwicklung auf den Maßnahmeflächen Nr. 9 und 10, 
Mit diesen Maßnahmen wird eine Kompensation in Höhe von 16.730 m² Flächenäquivalent erreicht.  
Weitere Maßnahmen sind außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes vorgesehen. wird 
eine naturnahe Grünfläche mit Gehölzgruppen und Sukzession auf dem Flurstück 376/1 der Flur 2 
Gemarkung Kühlungsborn angelegt. Die Maßnahmen auf einer Gesamtfläche von 3,1 ha erreicht ein 
Kompensationsflächenäquivalent von 62.000 m². 
Die durch das Vorhaben entstehenden erheblichen Eingriffe in Natur und Landschaft können 
vollständig kompensiert werden.  

 
 

4.  Monitoring 
Erhebliche und damit zu überwachende Beeinträchtigungen verbleiben für das Schutzgut Kultur- und 
Sachgüter. Nachfolgend werden entsprechend der Vorgaben des § 4c BauGB die Maßnahmen zur 
Überwachung benannt. 
 
Kultur- und Sachgüter 

erhebliche Auswirkung Verlust von Bodendenkmalen aus dem Neolithikum 

Überwachungsmethode Untersuchung, Bergung, Dokumentation 

Datenquelle Erfassungsbögen 

Ansprechpartner Amt für Kultur und Denkmalpflege M-V, Amt 42, Herr Mulsow 

Beginn der Überwachung 
mit Beginn der Erdarbeiten, es besteht Anzeigepflicht bei der 
Denkmalbehörde 

Überwachungsintervall - 

Ende der Überwachung nach Beendigung der Erdarbeiten 



5.  Variantenprüfung 
 
5.1  Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
Bei Nichtdurchführung der Planung bliebe die gebietstypische landwirtschaftliche Nutzung erhalten. 
Aus Sicht des Umweltschutzes geht mit der Bebauungsplanung zwar der Verlust von ackerbaulich 
genutzten Böden einher. Die Ausweisung größerer Grünflächen stellt andererseits sicher, dass nur ein 
Mindestmaß der Versiegelung erfolgt. 

 
5.2  Varianten der baulichen Nutzung 
Die vorgesehene Nutzungsstruktur lässt nur eine Bebauung mit größeren Baukörpern und einer 
entsprechenden Bebauungsdichte zu. Über die Grünstrukturen wird eine gewisse Minderung der 
Auswirkungen erreicht.  

 
5.3  Varianten der Verkehrserschließung 
keine geprüft 

 
5.4  Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
nicht geprüft 

 
 

6.  Hinweise, Grundlagen und Methodik 
 

6.1  Schwierigkeiten bei der Erarbeitung der Unterlagen 
Bei der Zusammenstellung der Unterlagen sind keine Schwierigkeiten aufgetreten. Für das 
Bebauungsplangebiet wurde ein Eingriffsbilanzierung erstellt. Auf dieser Grundlage wurden 
naturschutzfachliche Festsetzungen im Bezug zu Eingriffsregelung für das Bebauungsplangebiet 
getroffen. Für das Schutzgut Mensch wurden Prognosen zum Schallschutz erarbeitet. Die Angaben 
und Wirkungsabschätzungen für die weiteren Schutzgüter basieren auf vorhandenem Kenntnisstand 
der aufgeführten Informations- und Datengrundlagen. Auf dieser Grundlage ließen sich Aussagen 
bspw. zu Auswirkungen auf die Luftqualität, das Lokalklima oder die hydrogeologischen Verhältnisse 
relativ genau treffen, ohne dass konkrete Berechnungen oder Modellierungen erforderlich waren. 
Diese ständen, gemessen am gering erhöhten Aussagewert, in keinem vertretbaren Aufwand. 
 

6.2  Bewertungsmethodik 
Für die Einschätzung der Beeinträchtigung von Schutzgütern durch die Bebauungsplanung bzw. die 
Einschätzung der Umwelterheblichkeit werden zwei Ebenen heran gezogen: 

 die Funktionseignung (ökologische Empfindlichkeit) des Schutzgutes und 

 die Intensität der geplanten Nutzung. 

Werden beide Informationen miteinander verschnitten, ergibt sich der Grad der Beeinträchtigung oder 
das ökologische Risiko gegenüber der geplanten Nutzung. 
Die Indikatoren werden nach ihrer Bedeutung für das Schutzgut, der Aussagekraft für 
Wirkzusammenhänge und der Datenverfügbarkeit ausgewählt. 
Die Aussagen werden in der Form gering, mittel, hoch bzw. in der Entsprechung Stufe 1, Stufe 2, 
Stufe 3 getroffen. Nachfolgende Tabelle veranschaulicht die für alle Bewertungsschritte zutreffende 
Matrix. 
 

Funktionseignung des  Intensität der Nutzung    

Schutzgutes    Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 

Stufe 1 Geringe 
Beeinträchtigung 
Stufe 1 

Geringe 
Beeinträchtigung 
Stufe 1 

Mittlere 
Beeinträchtigung 
Stufe 2 

Stufe 2 Mittlere 
Beeinträchtigung 
Stufe 2 

Mittlere Beeinträchtigung 
Stufe 2 

Hohe 
Beeinträchtigung 
Stufe 3 

Stufe 3 Mittlere 
Beeinträchtigung 
Stufe 2 

Hohe Beeinträchtigung 
Stufe 3 

Hohe 
Beeinträchtigung 
Stufe 3 

 
 



7. Zusammenfassung des Umweltberichtes 
 

Umweltbelange gem. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7, 
1a BauGB 

Beschreibung 

A) Kurzdarstellung des Inhalts und der 
wichtigsten Ziele des Bebauungsplans, 
Beschreibung der Festsetzungen mit 
Angaben über Standorte, Art und Umfang 
sowie Bedarf an Grund und Boden der 
geplanten Vorhaben 

Auf einer Fläche von 8,2 ha werden 5 Sonstige 
Sondergebiete mit einer GRZ von 0,8 aus-
gewiesen.  
Die einzelnen Baugebiete umfassen insgesamt 
etwa 4,4 ha. 
Außerdem werden 1,7 ha als Verkehrsfläche und 
2,1 ha als öffentliche und private Grünflächen 
vorgesehen sind.  
Die gebäudehöhe für alle baugebiete wird mit 12 
m über OK Straße festgesetzt 

B) Auswirkungen auf:  
a) Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt Die neue Bebauung findet auf bereits 

anthropogen beeinflussten Flächen statt.  
Trotz der intensiven Bebauung entstehen mit den 
naturnahen Grünflächen strukturreiche und 
zusammenhängende Lebensräume für Pflanzen 
und Tiere. Insgesamt ist mit geringen Beein-
trächtigungen, Stufe 1 für Biotope zu rechnen. 
 
Durch das Bebauungsplangebiet werden 
überwiegend Flächen in Anspruch genommen, 
die eine untergeordnete Bedeutung als 
Lebensraum für Tiere haben.  
Somit sind die Beeinträchtigungen für die Fauna 
nur gering, Stufe 1. 
 
Elemente des Biotopverbundsystems sind von 
der Neubebauung nicht betroffen.  

b) Boden Das Gebiet weist unbelastete Bodentypen 
mittlerer Funktionseignung, Stufe 2, hinsichtlich 
der natürlichen Bodenfunktionen auf. Es erfolgt 
eine relativ hohe Neuversiegelung. Die 
Beeinträchtigungen für dieses Schutzgut werden 
als hoch eingeschätzt.. 

c) Wasser 
Oberflächenwasser 

In dem Plangebiet befindet sich in der 
Trinkwasserschutzzone III b. 
Oberflächengewässer sind nicht vorhanden. 
Die Auswirkungen sind nur gering. 

 Grundwasser Eine Nutzung des Grundwassers ist nicht 
vorgesehen. Mit der geplanten Bebauung wird 
eine Neubildung von Grundwasser kaum 
behindert. Mit der geplanten Wohnbebauung 
gehen keine Schadstoffeinträge in das 
Grundwasser einher. 
Die ermittelten Auswirkungen werden als nicht 
erheblich im Sinne der Überwachungsvorschrift § 
4c BauGB eingeschätzt. 

d) Luft Durch die Lage an der Küste besteht ein 
ständiger Luftaustausch und die Luftqualität wird 
mit einer geringen Empfindlichkeit, Stufe 1,  für 
das Schutzgut Mensch im Bezug auf die 
Luftqualität eingeschätzt. In dem Bebauungsplan 
sind keine gewerblichen Nutzungen sowie nur 
ein geringes Verkehrsaufkommen vorgesehen, 
sodass keine Auswirkungen auf die Luftqualität 
erwartet werden. 

 



e) Klima Die klimaökologische Bedeutung des 
Plangebietes entspricht der Stufe 2.  Insgesamt 
ist aufgrund des geringen Einflusses der Planung 
nicht mit erheblichen Auswirkungen auf das 
Schutzgut Lokalklima zu rechnen. 

f) Landschaft(sbild) Durch die Neubebauung weitet sich die 
vorhandene Bebauung in die offene Landschaft, 
aber zu einer potenziellen Grenzlinie aus. 
Aufgrund der hohen Wertigkeit der Landschafts-
bildräume und der intensiven Bebauung ist mit 
hohen Beeinträchtigungen zu rechnen. Es sind 
keine Zerschneidungen der Landschaften und 
keine ungewohnten und besonders störenden 
Nutzungsintensitäten zu erwarten.  

g) menschliche Gesundheit und 
Bevölkerung 

Die Immissionsrichtwerte werden in der 
Umgebung unterschritten. Insgesamt ist von 
mittleren Beeinträchtigungen auszugehen. 

h) Kultur- und Sachgüter Das Plangebiet liegt innerhalb eines Gebietes 
hoher archäologischer Bedeutung im Hinblick auf 
steinzeitliche Siedlungstätigkeit. Mit der 
Bebauungsplanung kann ein Werteverlust 
denkmalpflegerisch bedeutsamer Substanz 
verbunden sein. Daher ist vor Beginn von 
Erdarbeiten durch eine qualifizierte Fachkraft 
Zustand, Ausdehnung und Qualität der 
Bodendenkmale festzustellen und 
gegebenenfalls geeignete Maßnahmen zur 
Vermeidung von Werteverlusten einzuleiten. 
Die ermittelten Auswirkungen werden als 
erheblich im Sinne der Überwachungsvorschrift  
§ 4c BauGB eingeschätzt. 

i) Wechselwirkungen Keine nennenswerten Wechselwirkungen 

C) Erhaltungsziele und der Schutzzweck der 
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 
und der Europäischen Vogelschutzgebiete 
im Sinne des BNatSchG 

Schutzgebiete sind nicht betroffen. 

D) Vermeidung und Ausgleich / 
Eingriffsregelung nach BNatSchG 

Weiterführende Maßnahmen zur Minderung oder 
Vermeidung der trotzdem noch entstehenden 
Eingriffe in Natur und Landschaft sind nicht 
sinnvoll.  
Aus der als Anlage beigefügten 
Eingriffsbilanzierung ergibt sich, dass die durch 
das Vorhaben entstehenden erheblichen 
Eingriffe in Natur und Landschaft vollständig 
kompensiert werden können.  

J)  Prognose über die Entwicklung des 
Umweltzustands bei Durchführung der 
Planung und bei Nichtdurchführung der 
Planung 

Bei Durchführung der Planung siehe Aussagen 
zu den Schutzgütern 
Nichtdurchführung:  
Bei Nichtdurchführung der Planung bliebe die 
gebietstypische landwirtschaftliche Nutzung 
erhalten. Aus Sicht des Umweltschutzes geht mit 
der Bebauungsplanung zwar der Verlust von 
ackerbaulich genutzten Böden einher. Es erfolgt 
aber insgesamt eine Abrundung der 
Siedlungsstruktur ohne gravierende Ausweitung 
in die Landschaft. 

J) Überwachung erheblicher 
Umweltauswirkungen 

Erhebliche und damit zu überwachende 
Beeinträchtigungen verbleiben für das Schutzgut 
Kultur- und Sachgüter. 
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Zusammenfassende Erklärung zu den Umweltbelangen  
gemäß § 10 Abs. 3 und 4 BauGB 
________________________________________________ 
 
 
Zunächst wurde der Vorentwurf mit Umweltbericht erarbeitet und allen von der Planung betroffenen 
Behörden und Sonstigen Trägern öffentlicher Belange zur Abgabe einer Stellungnahme zugeschickt. 
Die Anregungen aus den Stellungnahmen zum Vorentwurf wurden in den Entwurf zur B-Plan-Satzung 
eingearbeitet. 
 
Die Anregungen zum Entwurf wurden in der 2. Abwägung und in der Endfassung der B-Plan-Satzung 
berücksichtigt.  
 
 
Folgende Umweltbelange wurden in den Stellungnahmen zum Vorentwurf bestätigt: 

- Zustimmung zu Umfang und Detaillierungsgrad des Umweltberichtes 
- Abstände zur Landesstraße im Süden und zur Molli-Gleistrasse im Norden des  

Plangeltungsbereiches  
 
 

Auf Anregung der Unteren Naturschutzbehörde wurde die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz korrigiert.  
 
 
Folgende Umweltbelange wurden im Entwurf berücksichtigt: 

- Sicherung der Maßnahmeflächen 
- Ausbildung zusammenhängender Maßnahmeflächen, die im B-Plan Nr. 45 fortgesetzt werden 

können 
- Ausgleichsmaßnahmen am Gnitt-Barg 

 
Zu den Unterlagen der öffentlichen Auslegung gehörten der Entwurf Teile A und B des Bebauungsplanes, 
die Begründung mit Anlagen, die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz, der Umweltbericht und die Stellungnahmen 
von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange zum Vorentwurf, die Umweltbelange berühren. 
 
Anwohner haben sich zu Umweltbelangen nicht geäußert. 
 
Die Baufläche ist im Flächennutzungsplan dargestellt.  
Anderweitige Planungsmöglichkeiten bestehen nicht.  
 
 
 
 
Kühlungsborn, 23. 06. 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


